
Die Stadt Halle (Saale) unternimmt ei-
nen weiteren Schritt zur Sicherung der
Zukunft des historischen Saalhorns an
der Saline. Im August 2016 beginnen die
Arbeiten zur weiteren Notsicherung des
150 Jahre alten Gebäudes, wie Roland
Ruffert, Leiter des städtischen Teams für
Sondernutzung, erklärt. „In diesem Jahr
werden zunächst kaputte Bauteile abge-
rissen und schadhafte Holzteile der Kon-
struktion ausgetauscht.“ Die Maßnah-
men stellen sicher, dass im Saalhorn
perspektivisch eine Nutzung möglich ist.
Etwa 600 000 Euro aus dem städtischen
Haushalt sind dafür vorgesehen. In den
Folgejahren will die Stadt Fördermittel
beantragen, sodass weiter saniert werden
kann.

„Möglich wäre, dass im Saalhorn ein
Festsaal entsteht“, sagt Tobias Heinicke,
Vorstandsmitglied des Salinemuseums,
zu dem das Saalhorn gehört. „Der Saal

könnte dann nicht nur von der Salzwir-
ker-Brüderschaft im Thale zu Halle ge-
nutzt werden, sondern auch für städti-

sche Veranstaltungen zur Verfügung
stehen“, so Heinicke. Für den der Saale
abgewandten Bereich des Saalhorns sei

es möglich, dass Teile des Saline-Muse-
ums darin untergebracht werden. „Wir
denken da an den Silberschatz der Hallo-
ren“, so Tobias Heinicke. Der Schatz be-
steht aus 94 silbernen Trinkgefäßen,
zwei silbernen Gürtelketten sowie der
Amtskette des regierenden Vorstehers
der Brüderschaft.

Das 1820 bei Groß-Rosenburg erbaute
Saalhorn diente als Lagerstätte für halle-
sches Salz, das dort auf Elbkähne verla-
den wurde. Im Jahre 1845 wurde das so-
genannte Salzmagazin Nr. 3 abgetragen
und nach Halle (Saale) auf die König-
liche Saline umgesetzt. Das Saalhornma-
gazin ist heute Teil des halleschen Sali-
nekomplexes. Die Stadt Halle (Saale)
sicherte im Jahr 2010 den ersten Teil des
vom Einsturz bedrohten Gebäudes.

Mehr zum Saalhorn im Internet:
www.saalhorn.de

25. Mai 2016 · 24. Jahrgang /Ausgabe 10

A M T S B L A T T
der Stadt Halle (Saale) www.halle.de

Lesen Sie in dieser Ausgabe

Kabellos und kostenfrei ins Internet
Stadt bietet WLAN-Hotspots
in Halle (Saale) an Seite 2

Stippvisite im Ratshof
Rundgänge informieren über
die Arbeit der Stadtverwaltung Seite 2

Tatort Halle
Ehrenbürger Peter Sodann
feiert seinen 80. Geburtstag Seite 3

Positionen
aus den Fraktionen ab Seite 4

Öffentliche Bekanntmachungen
der Stadt Halle (Saale) ab Seite 5

AMT S B L AT T

Das renommierteste Musikfest Sachsen-
Anhalts wird Musikliebhaber über drei
Wochenenden hinweg vom 27. Mai bis
zum 12. Juni 2016 nach Halle (Saale) füh-
ren. Mit mehr als 100 verschiedenen Ver-
anstaltungen greifen die Händel-Festspie-
le im Jahr 2016 insbesondere das Thema
„Geschichte – Mythos – Aufklärung“ des
kompositorischen Schaffens von Georg
Friedrich Händel auf. Die Werke Händels
erklingen dabei nicht allein an klassischen
Aufführungsorten. Sie sind ebenfalls als
Freiluftkonzert wie auf dem Domplatz
kostenfrei oder an alternativen Auffüh-
rungsorten wie der Neuen Residenz und
der St. Georgen Kirche zu erleben.

Die Händel-Festspiele sind auch im Jahr
2016 ein Publikumsmagnet. „Das große
Publikumsinteresse ist ein Indikator für
die Bedeutung der Händel-Festspiele, die
über die Europäische Metropolregion Mit-
teldeutschland ausstrahlen“, sagt Oberbür-
germeister Dr. Bernd Wiegand. Die Stadt
Halle (Saale) bekenne sich zu Händels
Werk und seiner ge. „Die Festspiele
haben eine herausragende Bedeutung für
Halle“, so der Oberbürgermeister weiter.
Das Programm reicht von Opernauffüh-
rungen, Oratorien, Festkonzerten über
genreübergreifendeVeranstaltungen sowie
Kinder- und Jugendprojekte bis hin zu
Vorträgen, Exkursionen und der alljährli-
chen wissenschaftlichen Konferenz.

Den festlichen Auftakt bildet am
27. Mai 2016 um 17 Uhr die Feierstunde
mit dem 900 Jahre alten Stadtsingechor zu
Halle und dem Kammerorchester der Mar-
tin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
auf dem Marktplatz vor dem Händel-
Denkmal. Auch zumAbschlusskonzert der
Festspiele tritt der Chor in der Galgen-
bergschlucht gemeinsam mit zwei Kna-
benchören auf. Die Gastchöre kommen
dabei aus Linz und Hildesheim – zwei

Städte, die im Rahmen einer Städtepart-
nerschaft und Städtefreundschaft mit der
Händel-Stadt Halle verbunden sind. Auf
dem Domplatz in Halle gibt es unterstützt
von der Halleschen Wohnungsgesellschaft
mbH am Samstag, dem 28. Mai 2016, erst-
mals ein Open-Air-Konzert mit dem mehr-
fach ausgezeichneten Schweriner Blech-
bläser-Collegium. Der Eintritt ist frei. Am
Samstag, dem 11. Juni 2016, wird auf
dem Hof des Händel-Hauses ein buntes
Nachmittagsprogramm als „Fest für die
ganze Familie“ geboten, bei dem Kinder
beispielsweise Musikinstrumente selber
bauen können. Am 28. Mai 2016 um 14
Uhr auf der Treppe des Ratshofes
unter dem Motto „Halle singt“ ein ge-
meinsames Musizieren statt. Unter der
Leitung der Singschule Halle (Saale) ge-
stalten verschiedene Kinderchöre ein Pro-
gramm.

Besucherinnen und Besuchern werden in
diesem Jahr zahlreiche Höhepunkte der
Barockmusik präsentiert. So werden fünf
verschiedene Opernproduktionen, zwei
Oratorien und ein Ballett aufgeführt. Die
hallesche Sopranistin Romelia Lichten-
stein erhält am 1. Juni 2016 im Festsaal
der Nationalen Akademie der Wissen-
schaften Leopoldina den Händel-Preis der
Stadt, vergeben durch die Stiftung Händel-
Haus. DesWeiteren wird am 31. Mai 2016
um 19.30 Uhr die Preisträgerin des Musik-
preises Klassik-Echo von 2015, Dorothee
Oberlinger, im Freylinghausen-Saal der
Franckeschen Stiftungen auftreten. Gio-
vanni Antonini mit seinem Ensemble Il
Giardino Armonico und die Sopranistin
Anna Prohaska sind am 11. Juni 2016 um
19.30 Uhr im Rahmen eines Festkonzertes
in der Konzerthalle Ulrichskirche zu erle-
ben.

Das gesamte Programm im Internet:
www.haendelfestspiele-halle.de

Halle feiert
seinen großen
Komponisten

Stadt sichert das Saalhorn und will Voraussetzung für Nutzung des Baudenkmals schaffen
Eine Heimat für den Silberschatz der Halloren

Mehr als 100 Veranstaltungen während
der Händel-Festspiele im Stadtgebiet

Die Feierstunde zur Eröffnung der Hän-
del-Festspiele, die von der Stadt für
alle Bürgerinnen und Bürger kostenfrei
veranstaltet wird, beginnt am 27. Mai
2016 um 17 Uhr am Händel-Denkmal.

Nach der Begrüßung durch Oberbürger-
meister Dr. Bernd Wiegand gestaltet der
Stadtsingechor zu Halle gemeinsam mit
dem Kammerorchester der Martin-Lu-
ther-Universität Halle-Wittenberg und

dem Blechbläserquintett „Pfeiferstuhl
Music“ ein Programm. Die Salzwirker-
Brüderschaft im Thale zu Halle, die Kin-
der-Händel-Festspiele und das „neue
theater“ begleiten dieses.

Ein Glockenspielkonzert erklingt zwi-
schen 18 und 18.45 Uhr vom Roten Turm
auf dem Marktplatz. Zu hören gibt es da-
bei Werke von Georg Friedrich Händel,
aber auch Stücke anderer Komponisten.

Feierstunde am Händel-Denkmal

Das Saalhorn ist Bestandteil des Salinekomplexes. Foto: Thomas Ziegler

Die Konzerthalle Ulrichskirche zählt zu den Veranstaltungsorten der Händel-Fest-
spiele. Hier am 11. Juni 2016 das Festkonzert mit Giovanni Antonini und der
Sopranistin Anna Prohaska statt. Foto: Thomas Ziegler

Baumaßnahmen am
Mühlgraben starten
Im Zuge der Bauarbeiten für den Ersatz-
neubau der Brücke über den Mühlgraben
wird die Auffahrt zur Bundesstraße 80/
Straße „An der Magistrale“ am 6. Juni
2016 voll gesperrt. DerVerkehr wird über
die Herrenstraße zur Mansfelder Straße
und weiter in Richtung Gimritzer Damm
geführt. Die Einbahnstraßenregelung in
der Herrenstraße wird während der Bau-
maßnahme geändert. Für Pkw wird eine
provisorische Rampe als Baustellenum-
fahrung hergestellt. Am Donnerstag, dem
26. Mai 2016, beginnt zudem die Sanie-
rung der südlichen Hochstraßenbrücke
über den Franckeplatz von der Straße „An
der Magistrale“ in Richtung Riebeck-
platz. Die Vollsperrung erfolgt ab 14 Uhr.

Alle Baumaßnahmen und die dazugehöri-
gen Umleitungen zeigt der Baustellenka-
lender auf der städtischen Internetseite:
www.baustellen.halle.de

Stadt optimiert
Bildungsnetzwerk
Die Stadt Halle (Saale) setzt künftig stär-
ker auf das Thema Bildung und bekommt
dabei Unterstützung vom Bund. Mit Hil-
fe des Programmes „Bildung integriert“
können so über einen Zeitraum von drei
Jahren mit 229 000 Euro Förderung Per-
sonalstellen aus Mitteln des Europäi-
schen Sozialfonds werden. Mit
deren Hilfe sollen Angebote und Bedarfe
im Bildungsbereich besser aufeinander
abgestimmt werden. „Wir wollen neue
Partner gewinnen und neue Formen der
Zusammenarbeit erproben“, sagt die Bei-
geordnete für Bildung und Soziales, Ka-
tharina Brederlow. Innerhalb der Projekt-
laufzeit werden gemeinsam mit Partnern
aus verschiedenen Bildungsbereichen
Strategien zur Verbesserung der Bil-
dungssituation entwickelt, die schließ-
lich in ein städtisches Bildungskonzept

ießen. „Wir wollen uns im Rahmen
des Projektes verstärkt auch um die Inte-
gration der Migrantinnen und Migranten
bemühen“, so Katharina Brederlow.

Geschichte am
Ufer der Saale
Zum achten Halleschen Hansefest laden
die Interessengemeinschaft Hallesches
Hansefest und der Marineverein Halle von
Samstag, dem 28. Mai, bis zum Sonntag,
dem 29. Mai 2016, an die Ufer der Saale
ein. Das Fest nahe der Kröllwitzer Brücke
unterhalb der Burg Giebichenstein erin-
nert an die alte hallesche Hansezeit, den
Salz- und Tuchhandel. Das Fest möchte
auch auf die vielfältigen Nutzungsmög-
lichkeiten der Saale und ihrer Ufer für
Sport und Tourismus aufmerksam machen.

Während des Hansefestes verschie-
dene sportliche Wettkämpfe statt. Das
17. Hallesche Drachenbootrennen beginnt
am Samstag um 14 Uhr, das traditionelle
Saaleschwimmen am Sonntag um 11 Uhr.
Beide Sportveranstaltungen starten am
Riveufer, Höhe Kröllwitzer Brücke.
Weitere Informationen unter:
www.hallischehanse.de
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Die Stadt gratuliert

Der sechsjährige Ryo wollte es ganz genau
wissen. „Fährst du lieber mit dem Fahrrad
oder mit dem Auto?“, fragte er Oberbür-
germeister Dr. BerndWiegand. Dieser ant-
wortete sofort: „Ich fahre am liebsten mit
dem Fahrrad. Und dann immer entlang der
Saale.“

Ryos Frage war eine von vielen, die die
Kinder der halleschen Kindertagesstätte
„Vier Jahreszeiten“ bei ihrem Besuch im
Ratshof der Stadt Halle (Saale) stellten.
Die Fragerunde mit dem Oberbürgermeis-
ter ist Teil einer Führung, die die Stadt
Kindern, Jugendlichen und Studierenden
anbietet. „Wir wollen bereits Kindern ei-
nen Einblick in die Arbeit der Verwaltung
bieten und ihnen dadurch ihre Stadt näher-
bringen“, sagt Sebastian Sell-Römer, Lei-
ter des Teams Repräsentation der Stadt.
Etwa 30 solcher Führungen finden bereits
jährlich statt. Das Programm richtet sich
dabei individuell nach den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern. „Mit Schülerinnen
und Schülern kurz vor ihrem Abschluss

können wir über Ausbildungsmöglichkei-
ten bei der Stadt reden“, sagt Sebastian
Sell-Römer. Für Ryo und die anderen Vor-
schulkinder der Kindertagesstätte „Vier
Jahreszeiten“ ging es während ihres Vor-

mittags im Ratshof zunächst in die Reprä-
sentationsräume des Oberbürgermeisters.
Dr. BerndWiegand blätterte mit ihnen dort
im Goldenen Buch der Stadt. Danach be-
suchten sie unter anderem das Standesamt,

den Stadtfotografen und die Poststelle.
„Unser Kindergarten nutzt das Angebot
der Stadt seit drei Jahren“, sagt Sylvia
Lutze, Leiterin der Einrichtung. Lange vor
dem Termin werden die Fragen an den
Oberbürgermeister vorbereitet. „Die Kin-
der entwickeln da eine ungemeine Kreati-
vität“, sagt Sylvia Lutze. Heraus kommen
dann spannende Fragen. Wie viel verdient
ein Oberbürgermeister? Wie lange dauert
ein Arbeitstag? Wie viele Helfer hat der
Oberbürgermeister? Sollte die Antwort auf
eine Frage einmal nicht sofort möglich
sein, gibt es Post von der Stadt. „Wir fin-
den das heraus und schreiben dir dann“,
sagte Oberbürgermeister Dr. Bernd
Wiegand, als er von Ryo gefragt wurde,
wie viele Waschsalons es in Halle (Saale)
gibt.
Informationen zu den Führungen gibt das
Team Repräsentation der Stadt. Ansprech-
partner ist Sebastian Sell-Römer. Anmel-
dungen sind telefonisch unter
0345/221 4110 oder per E-Mail an:
repraesentation@halle.de möglich.

Rundgänge für Kinder, Jugendliche und Studierende informieren über die Arbeit der Stadtverwaltung

Stippvisite im Ratshof

Die von der Bundesregierung beschlosse-
ne Abschaffung der Störerhaftung für
öffentliche WLAN-Netze eröffnet auch
neue Möglichkeiten für die Entwicklung
des WLAN-Angebotes in der Stadt Halle
(Saale). Mit der Gesetzesänderung, die im
Herbst 2016 in Kraft treten soll, werden
Privatpersonen und Geschäftsinhaber, die
von ihren WLAN-Anschlüssen so ge-
nannte Hotspots öffnen, nicht mehr ato-
matisch strafrechtlich verfolgt, wenn
jemand ihr Netz illegal nutzt. Hotspots
sind öffentliche drahtlose Zugriffspunkte
ins Internet, die für jedermann zugänglich
sind.

Die Gesetzesänderung ermöglicht nun den
weiteren Ausbau dieser Hotspots in Halle
(Saale). „An zentralen Plätzen im Internet
surfen zu können, steigert die Attraktivität
von Halle. Denn von dem schnellen, mo-
dernen Service können Einwohnerinnen
und Einwohner, Gewerbetreibende und
Touristen gleichermaßen profitieren“, sagt
die Leiterin des Dienstleistungszentrums
Wirtschaft und Wissenschaft, Dr. Petra
Sachse. Bereits jetzt gibt es im erweiterten
Innenstadtbereich 39 Anbieter von Hot-
spots. Einen davon stellt die Stadt in Ko-

operation mit dem Funkhaus Halle/Radio
Brocken seit 2011 auf dem Marktplatz zur
Verfügung. Auch in städtischen Einrich-
tungen wie der Stadtbibliothek oder am
Verwaltungsstandort in Halle-Neustadt,
Am Stadion 5, ist kostenfreies Surfen im
Internet möglich.

Um private Initiativen stärker zu fördern,
entwickelt die Stadt in Zusammenarbeit
mit dem städtischen Dienstleister IT-Con-
sult (ITC) weitere Maßnahmen. Dabei
werden sowohl mit Unternehmen als auch
Vereinen und Initiativen wie dem Förder-
verein Freifunk Halle Gespräche geführt.

Ziel des Vereins ist der Ausbau des Frei-
funknetzes in Halle und dem Umland.
„Wir haben in den vergangenen Monaten
geprüft, wie wir dem Verein und anderen
Anbietern von WLAN konkrete Unterstüt-
zung ermöglichen können“, sagt Jörg Sie-
benhüner, Geschäftsführer der ITC. Im
Rahmen eines vomVerein geplanten, netz-
politischen Abends stellt die Stadt nun
mögliche Standorte für die Aufstellung ei-
nes Routers vor. Denkbar seien zum Bei-
spiel der Ratshof oder der Rote Turm.

Darüber hinaus hat die Stadt Halle (Saale)
damit begonnen, die Voraussetzungen für
eine flächendeckende Versorgung mit
Breitbandinternet sicherzustellen. Im Sep-
tember 2015 gab die Stadt eine Studie in
Auftrag. Diese untersucht, welche
Gebiete mit schnellem Internet noch
unterversorgt sind und welche Maßnah-
men dort erforderlich sind. Die Studie
wird im Juni 2016 veröffentlicht und ist
im Anschluss Grundlage für die weitere
Planung zum flächendeckenden Ausbau.
„Ein schnelles Breitbandnetz ist Teil
einer modernen Infrastruktur und Voraus-
setzung dafür, dass WLAN-Netze entste-
hen können“, sagt Dr. Petra Sachse.

Kabellos und kostenfrei ins Internet
Stadt bietet WLAN-Hotspots an – Unterstützung für private Initiativen

Im Verwaltungsstandort der Stadt, Am Stadion 5, in Halle-Neustadt gibt es seit März
2016 einen kostenlosen WLAN-Hotspot. Foto: ITC

Oberbürgermeister Dr. Bernd Wiegand blättert mit den Kindern der Kindertagesstätte
„Vier Jahreszeiten“ im Goldenen Buch der Stadt. Foto: Thomas Ziegler

Die Graffiti-Künstler Michael Gensen (links) und Enrico Markendorf gestalten zurzeit den südlichen Bogen der Kröllwitzer Brücke. Die Motive (kleine Fotos) machen auf
die Burg Giebichenstein und den Bergzoo Halle aufmerksam. Auf den jeweils 42 Quadratmeter großen Flächen werden dezente Farben und Typographien eingesetzt. Die
Gestaltung entsteht in Zusammenarbeit mit dem Förderverein des Stadtmuseums und dem Förderverein des Zoos. Foto: Thomas Ziegler

Neue Impressionen am Fuße der Burg Giebichenstein

Kronjuwelenhochzeit
Ihren 75. Hochzeitstag begehen am 31.5.
Toni und Alfred Schröder.

Eiserne Hochzeit
65 Jahre verheiratet waren am 12.5.
Christa und Paul Mahler. Ihre Eiserne
Hochzeit feiern am 26.5. Edith und Joa-
chim Bauch sowie Anni und Willi Schrö-
der.

Diamantene Hochzeit
Den 60. Hochzeitstag feiern am 26.5. Ur-
sula und Benno Püschel, Elisabeth und
Siegfried Kunze, Melitta und Siegfried
Lorenz, Gerda und Helmut Lautner sowie
Edith und Leonhard Palaczek, am 28.5.
Ruth und Reinhard Kirsten, am 2.6. Hel-
ga und Wedig Hartmann sowie Christel
und Rolf Schenke sowie am 6.6. Edith
und Fritz Schillke.

Goldene Hochzeit
50 Jahre verheiratet sind am 26.5. Ingrid
und Dieter Kretschmer, Gisela und Hans
Wienhold sowie Margit und Klemens
Schinke, am 27.5. Marlies und Heinz-
Dieter Schmidt, Margrit und Manfred
Schmidt, Gisela und Dr. Eckhart Niehu-
us, Gudrun und Klaus Becker, Christel
und Lothar Kremmer, Annelie und Bodo
Scharberth sowie Dagmar und Josef Kai-
ser, am 28.5. Dr. Heidelore und Uwe Ne-
bert, Gerlinde und Klaus Kämpf, Regi-
na und Wolfgang Pasenau, Brigitte und
Otmar End, Petra und Horst Koch, Jut-
ta und Klaus Cäsar, Margitta und Dieter
Löwe, Michele und Hartmut Kramm, Gi-
sela und Manfred Rockstroh, Karin und
Horst-Dieter Genge, Renate und Rein-
hard Niederschuh, Doris und Reinhard
Zentner, Monika und Wolfgang Wagner,
Marianne und Gerhard Bergner, Christi-
ane und Klaus Reber, Heidrun und Klaus
Oelsner, Marlies und Heinz Schüler, Re-
gina und Werner Schönermark sowie Re-
nate und Volker Schmidt, am 2.6. Jutta
und Hans-Peter Bäck, am 3.6. Christina
und Siegfried Laube sowie Renate und
Karsten Bösener, am 4.6. Barbara und
Jürgen Gröbe, Monika und Eberhard Pra-
schinger, Gabriele und Peter Möllmer
und Dagmar und Alfred Klein sowie am
7.6. Karin und Heinrich Sänger.

Geburtstage

102 Jahre alt wird am 1.6. Alfred Schröder.

Seinen 100. Geburtstag feiert am 7.6. Paul
Philipp.

Auf 95 Lebensjahre blicken zurück am 28.5.
Frida Regel, am 31.5. Helene Griebsch,
am 2.6. Helene Drenkmann und Lottchen
Wischhof, am 4.6. Joseph Reiser, am 5.6.
Heinz Heinicke sowie am 7.6. Gertraud Köl-
ling und Edite Langer.

90 Jahre altwerden am25.5.HildegardStan-
ge und Gertrud Eberhardt, am 27.5. Erich
Daßdorf und Ingeborg Rennert, am 28.5.
Gertrud Gneist, am 30.5. Ella Schmidt, am
1.6. Martha Bandermann, Gertrud Schul-
ze und Ursula Hamich, am 2.6. Gisela Erd-
mann, Stephania Klein, Brigitte Otto und
Annemarie Schumacher, am 3.6. Annelie-
se Bosch, Helena Bunge, Ursula Dober, El-
friede Flemming, Brigitte Müller, am 6.6.
Gerhard Atzler, Charlotte Fritzsche und Else
Gneist sowie am 7.6. Erika Weihmann und
Hildegard Teichmann.

Allen Jubilaren herzliche Glückwünsche!

Neue „HallRolle“
erscheint auf DVD
Der zwölfte Geburtstag der Bürger-
stiftung Halle wird am 25. Juni 2016 von
16.30 Uhr bis 18 Uhr auf der Würfelwie-
se gefeiert. Dann beginnt auch der Ver-
kauf des dritten Teils der „HallRolle“ auf
DVD. Darin erzählen Hobbyfilmer, Film-
profis und Zeitzeugen ihre Geschichten
aus Halle (Saale) aus fünf Jahrzehnten.
Die DVD kostet 15 Euro und ist zum Bei-
spiel bei der Tourist-Information der
Stadtmarketing Halle GmbH, Marktplatz
13, und auf der Internetseite der Bürger-
stiftung erhältlich. Der Erlös kommt der
Bürgerstiftung Halle zugute. Die Stiftung
bringt Menschen zusammen, denen Halle
am Herzen liegt, die ihr Umfeld aktiv ge-
stalten möchten und die Verantwortung
übernehmen für das gemeinsame Leben
in Halle (Saale).
Mehr Informationen im Internet:
www.buergerstiftung-halle.de
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Freie Zeit bleibt eigentlich kaum. Nicht
mal für den Garten, in dem es im Frühjahr
reichlich zu tun gäbe. Aber Peter Sodann
hat derzeit wenig übrig für die Natur. Und
überhaupt sei es dort zwischen den Pflan-
zen viel zu ruhig. „Ich muss immer etwas
zu tun haben, was mich richtig fordert“,
sagt er. Sodann, Schauspieler, Gründer
des „neuen theaters“ in Halle (Saale) und
Ehrenbürger der Stadt, feiert am 1. Juni
2016 seinen 80. Geburtstag. An so etwas
wie den Ruhestand will und kann er trotz-
dem nicht denken.

Der Tatendrang ist typisch für den Mann,
der die hallesche Kulturlandschaft nach-
haltig geprägt hat. Zwischen 1980 und
2005 arbeitete er in der Stadt, zunächst
als Schauspieldirektor des Landesthea-
ters, danach als Intendant des „neuen the-
aters“. Mit Hilfe des Ensembles schuf er
von 1981 an aus einem alten Kinosaal ein
kulturelles Zentrum in Halle (Saale). Zur
sogenannten „Kulturinsel“ gehören in-
zwischen der Große Saal, ein Hoftheater,
ein Kammertheater, ein Puppentheater,
eine Galerie, eine Bibliothek, ein Litera-

turcafé und eine Theaterkneipe. Wegen
seiner Verdienste für Halle (Saale) er-
nannte die Stadt Sodann im Jahr 2006
zum Ehrenbürger. Die Stadt, deren
Charme er zu Beginn seines Engage-
ments noch mit „dem Reiz ihrer Morbidi-
tät“ beschrieb, hat sich deutlich gewan-
delt. Nicht allein wegen Sodann, aber
ohne Frage mit seiner Hilfe.

Die Hürden zum Bau des „neuen thea-
ters“ waren hoch zu DDR-Zeiten. Kaum
Baumaterialien, politischer Druck, Man-
gelwirtschaft. „Kampfgeist war das, was
wir damals am meisten gebraucht haben“,
erinnert er sich an die Anfänge seiner Ar-
beit in Halle. Trotz aller Widrigkeiten
schaffte es Sodann: Das „neue theater“
eröffnete und Halle hatte eine neue Kul-
turinsel. Gleichzeitig schien es, als habe
Sodann das Wir-Gefühl der Hallenserin-
nen und Hallenser gestärkt. „Ich habe da-
mals einen Satz erfunden. ‚Einer für alle,
alle für Halle und nichts mehr für Berlin‘,
lautete er. Vielleicht hat das Motto bei
den Menschen so etwas wie Patriotismus
für ihre Stadt aufkommen lassen“, sagt er.

Was bleibt bei
Peter Sodann nach
all den Jahren von
Halle (Saale) haften?
„Viele schöne Erinne-
rungen und sehr viele
Menschen, die zu Freun-
den geworden sind“, sagt
er. Auch deshalb freue er sich
darauf, am 1. Juni 2016 wieder
in die Stadt zu kommen. Anläss-
lich seines Geburtstages veranstaltet
die Stadt eine Feier. Freunde und Weg-
begleiter aus Theater, Film und Fernse-
hen, aus Literatur und Politik würdigen
mit Szenen und künstlerischen Beiträgen
Sodanns Wirken. Natürlich im Großen
Saal seines „neuen theaters“. „Ich kom-
me gern, allein schon, um dieWegbeglei-
ter von damals noch einmal wiederzuse-
hen.“ Wie es in der Stadt weiter geht,
beobachtet Peter Sodann noch immer.Al-
lerdings aus der Ferne. Im sächsischen
Staucha eröffnete er vor vier Jahren die
Peter-Sodann- Bibliothek. Seit 1990
sammelt er Bücher, die zwischen 1945
und 1990 in der DDR erschienen sind,

um sie
für nach-
folgende Gene-
rationen zu bewahren.
Um Halle (Saale) ist ihm nicht
bange: „Ich habe Vertrauen in die Hallen-
ser der Zukunft. Die packen das.“

Nach seinem Geburtstag wird Peter So-
dann wieder seinen Tatendrang stillen.
„Die Bibliothek nimmt die meiste Zeit in
meinem Alltag in Anspruch. Da gibt es

noch viel
zu sammeln“,

sagt er. Denn eines
kann Peter Sodann bis heute nicht akzep-
tieren: „Wenn der Mensch seine Vergan-
genheit – und seien es nur seine Bücher
– wegwirft, das darf nicht sein.“ Peter
Sodann und seine Vergangenheit in
Halle (Saale) sind in jedem Fall nicht
vergessen.
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Ehrenbürger Peter Sodann feiert 80. Geburtst ag

Im Jahr 2006 wurde Peter Sodann
Ehrenbürger der Stadt Halle (Saale).

Bücher, Bücher und nochmals Bücher – Sodann sammelt und bewahrt hauptsächlich
Literatur aus der DDR in seiner Bibliothek im sächsischen Staucha.

Weg mit alten Schubladen! Sodann pack-
te beim Bau selbst mit an.

Das „neue theater“ und die sogenannte Kulturinsel wurden von Peter Sodann in
Halle (Saale) erschaffen. Fotos: Stadt Halle (Saale), privat

Ehrenbürgerwürde
der Stadt Halle (Saale)

Peter Sodann (ganz links) mit dem Ensemble des „neuen theaters“ in den 80er
Jahren. Mit dabei war auch der Schauspieler Reinhard Straube (2.v.r.).

Die Stadt Halle (Saale) hat seit dem
Jahr 1833 die Ehrenbürgerwürde an
33 Personen verliehen. Dafür in Fra-
ge kommen laut Kommunalverfas-
sungsgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt Persönlichkeiten, die sich in
herausragender Weise um das Wohl
der Bürger oder das Ansehen der
Stadt verdient gemacht haben. Vor-
schläge können von der Verwaltung
oder den Fraktionen des Stadtrates
eingebracht werden. Zur Ernen-
nung der Ehrenbürgerwürde ist
eine Zweidrittelmehrheit des Stadt-
rates erforderlich. Seit 1990 wurden
insgesamt sechs Ehrenbürger und
Ehrenbürgerinnen ernannt:

Hans-Dietrich Genscher (†)
Ehrenbürger seit 1991
Der ehemalige Bundesaußenminis-
ter und gebürtige Hallenser war
maßgeblich an der Wiedervereini-
gung Deutschlands beteiligt.

Paul Raabe (†)
Ehrenbürger seit 2002
Der Literaturwissenschaftler war
von 1992 bis 2000 Direktor der
Franckeschen Stiftungen.

MarianneWitte (†)
Ehrenbürgerin seit 2003
Die Medizinerin war Vorsitzende
der Stiftung Stadtgottesacker, die
sich um die Sanierung der denkmal-
geschützten Anlage bemüht.

Peter Sodann
Ehrenbürger seit 2006

Hertha und Herrmann Gerlinger
Ehrenbürger seit 2009
Den beiden Sammlern verdankt die
Stadt eine der weltweit bedeu-
tendsten Privatsammlungen der
Künstlergruppe „Brücke“ im Kunst-
museum Moritzburg.

Seite 3
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Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale)

Kontakt

Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale)
Fraktionsvorsitzender:
Dr. Bodo Meerheim, V.i.S.d.P.
Geschäftsstelle:
Stadthaus, Marktplatz 2,
Zimmer 342–345,
Telefon: (0345) 221 3056,
Telefax: (0345) 221 3060,
E-Mail: dielinke-fraktion@halle.de
Sprechzeiten:
Mo, Di 10 – 17 Uhr
Mi, Do: 10 – 15 Uhr
Fr: 10 – 14 Uhr

Die 1531 bis 1539 von Kardinal Albrecht
erbaute Neue Residenz ist eine der bedeu-
tendsten Bauwerke der Frührenaissance in
ganz Deutschland. Es handelt sich um eine
trapezförmige Vierflügelanlage aus zwei-
bis dreigeschossigen Bruchsteinbauten mit
Sattel- und Walmdächern. Der Gebäude-
komplex ist Bestandteil der „Straße der
Romanik“, an der sich neben der Neuen
Residenz auch der Dom zu Halle und das
KunstmuseumMoritzburg Halle befinden.
In vielen Städten Deutschlands wäre ein
historischer Komplex wie die Neue Resi-
denz eine Kultureinrichtung oberster Güte
und würde auf Augenhöhe mit den Fran-
ckeschen Stiftungen oder der Moritzburg

eine identitätsstiftende Wirkung auf die
Bürger unserer Stadt entfalten. Doch nicht
in Sachsen-Anhalt, nicht in Halle.

Das Land will das Gebäude veräußern und
die Stadt hat bislang kein Interesse signa-
lisiert, es selbst zu kaufen und als Kultur-
stätte entwickeln zu wollen. Zwar findet
man im Integrierten Stadtentwicklungs-
konzept 2025 Ziele, die Neue Residenz zu
erhalten und als Teil des strategischen Pro-
jektes einer etablierten Kulturmeile ent-
lang der Saale zu entwickeln, doch basiert
dieses Ziel, so scheint es, auf einem from-
men Wunsch: es soll ein Investor gefun-
den werden, der die Neue Residenz aufwer-

tet und einer geeigneten Nutzung im Sinne
der Stadt zuführt. Dies scheint zumindest
in Anbetracht der bisherigen Anstrengun-
gen durch die Stadtverwaltung nicht unmit-
telbar erfolgsversprechend, schaut man sich
an, wie lange bereits um eine neue Nutzung
der Neuen Residenz gerungen wird.

Es muss dringend ein Umdenken in der
Stadtspitze geben, um den Komplex ziel-
gerichtet zu entwickeln. Als eines der kul-
turhistorisch und stadtgeschichtlich be-
deutendsten Bauwerke muss sich der
Oberbürgermeister, sofern die Ziele des
ISEK 2025 umgesetzt werden sollen, für
eine angemessene Nutzung durch mög-

liche Investoren einsetzen. Aus diesem
Grund haben wir einen Antrag mit ei-
nem entsprechenden Auftrag an den Ober-
bürgermeister auf den Weg gebracht. Wir
brauchen eine klare Entwicklungspers-
pektive und ein deutliches Bekenntnis zur
Neuen Residenz. Unter Umständen darf
die Stadt nicht davor zurückschrecken,
selbst Zugeständnisse an das Land oder
mögliche Investoren zu machen, um eine
Nutzung im kulturellen Bereich zu ermög-
lichen. Nur so können wir erreichen, dass
die Neue Residenz gebührend in die Stadt
eingebunden wird und den Bürgern dieses
einmalige Gebäudeensemble weiterhin öf-
fentlich zugänglich erhalten bleibt.

Fraktion MitBÜRGER für Halle - NEUES FORUM

Klare Perspektive für Neue Residenz
Kontakt

Fraktion MitBÜRGER für Halle – NEUES FORUM
Fraktionsvorsitzender: Tom Wolter
V.i.S.d.P.: Yvonne Winkler
Geschäftsstelle:
Stadthaus, Marktplatz 2,
Zimmer 337, 06108 Halle (Saale),
Telefon: (0345) 221 3071,
Telefax: (0345) 221 3073,
E-Mail: fraktion.mitbuergerfuerhalle.neuesfo-
rum@halle.de
Web: www. fraktion-mitbuergerfuerhalle-
neuesforum.de
Sprechzeiten: Mo – Do: 10 – 17 Uhr
sowie nach telefonischer Vereinbarung

Als Zentrum des städtischen Lebens lädt
die hallesche Altstadt nicht nur zur Nut-
zung der vielfältigen Angebote von Kultur,
Bildungs- und Einkaufsmöglichkeiten ein,
sondern sollte auch ein Ort zum Verwei-
len sein. Die Aufwertungsmaßnahmen der
vergangenen Jahrzehnte haben ein Stadt-
bild geschaffen, in dem sich Elemente ver-
schiedenster Epochen zu einem imposan-
ten Ganzen verbinden. Aus unserer Sicht
bieten viele der öffentlichen Flächen ein
hohes Potential, um sich auf Ihnen aufzu-
halten und das Flair unserer Stadt direkt zu
erleben – als Bürgerin oder Bürger ebenso
wie als Touristin oder Tourist.

Leider besteht aus Sicht unserer Fraktion

noch ein Mangel an qualitativ ansprechen-
den Aufenthaltsmöglichkeiten auf den öf-
fentlichen Flächen der Altstadt. So fehlen
auf vielen attraktiven Plätzen - z.B. rund
um Brunnen wie den Eselsbrunnen oder
den Handwerkerbrunnen - Sitzmöglichkei-
ten in Form von Bänken oder Sitzauflagen.
Für uns ist es zudem wichtig, dass die Ver-
weilmöglichkeiten sich nicht auf die kos-
tenpflichtigen Angebote von Restaurants
und Cafés beschränken, sondern es Alt und
Jung möglich ist, den öffentlichen Raum
gemeinsam zu nutzen, ohne dass dies etwas
kosten muss.

Auch wenn Halle immer wieder ein be-
sonders hoher Anteil von Grün im Stadtbild

attestiert wird, gilt dies - abseits des sie um-
schließenden Rings - für die Altstadt kaum.
Zwar strahlt die Altstadt in Ihrer Form als
„Steinerne Stadt“ einen besonderen Reiz aus.
Dennoch drücken Bürgerinnen und Bürger
immer wieder aus, dass Ihnen an grüne-
ren öffentlichen Flächen gelegen wäre. Das
zeigten nicht zuletzt die positiven Reaktio-
nen auf die kurzzeitige Begrünung rund um
die Händelstatue.

Mit unseremAntrag zur Erhöhung der Auf-
enthaltsqualität in der halleschen Altstadt
fordern wir die Stadtverwaltung daher auf,
zusammen mit städtischen Unternehmen -
wie der HalleschenWohnungsgesellschaft -
Möglichkeiten der Aufwertung öffentlicher

Flächen und der Finanzierung dieser Maß-
nahmen zu prüfen.

Mit dem Antrag nehmen wir zunächst Be-
zug auf den Bereich der Altstadt, da dies
der Stadtteil ist, der von allen Bürgerinnen
und Bürgern genutzt wird. Dennoch möch-
ten wir den Antrag auch als Impuls verstan-
den wissen, im gesamtstädtischen Rahmen
über das Thema Aufenthaltsqualität nach-
zudenken. In diesem Sinn freuen wir uns
über Ihre Meinungen und Ideen zum The-
ma. Bei welchen öffentlichen Flächen in
Halle gibt es Ihrer Meinung nach Hand-
lungsbedarf, um z.B. mit Bänken oder
Sitzauflagen mehr Anreize zumVerweilen
zu schaffen?

SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale)

Mehr Aufenthaltsqualität in der Altstadt
Kontakt

SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale)
Fraktionsvorsitzender:
Johannes Krause
Geschäftsstelle:
Stadthaus, Marktplatz 2,
Zimmer 316, 06108 Halle (Saale),
Telefon: (0345) 221 30 51,
Telefax: (0345) 221 30 61
E-Mail: spd.fraktion@halle.de
Web: www.spd-fraktion-halle.de
Sprechzeiten:
Mo – Do: 9 – 12 Uhr, 13 – 16 Uhr,
Fr: 9 – 12 Uhr,
sowie nach telefonischer Vereinbarung

In jedem Jahr das gleiche Bild. Nach der
Abi-Fete gleichen die öffentlichen Grün-
anlagen der Peißnitzinsel einer Müllhal-
de. Längst entwickelte sich diese Ver-
anstaltung zu einem ausgewachsenen
Trinkgelage. Den Schaden, nebst Kosten,
hat die Stadt.
Die hat, so konnte man vernehmen, zwar
mit dem Stadtschülerrat über die Besei-
tigung der Hinterlassenschaften gespro-
chen, allein, sie stieß auf taube Ohren. Die
an der Fete Beteiligten sehen gar nicht ein,
den durch sie verursachten Müll zu besei-
tigen oder für die Beseitigung Sorge zu
tragen. Die Stadt und somit die Steuerzah-
ler können ja dafür aufkommen.

Wo leben wir eigentlich mittlerweile? Hier
läuft offensichtlich etwas gründlich schief.
Worüber muss denn verhandelt werden,
wenn es darum geht, dass allgemeingül-
tige Normen eingehalten und im Zweifel
auch durchgesetzt werden. Bei anderen
Gelegenheiten geschieht dies doch auch.
Hierfür gibt es die entsprechenden Instru-
mentarien, die für alle gelten. Oder etwa
doch nicht? Während jeder Parksünder so-
fort zur Kasse gebeten wird, können sich
andere benehmen wie die Axt im Walde.
Bei allem Verständnis, irgendwann ist das
Maß voll. Alles hat seine Grenzen.
Dass es anderswo ähnlich zugeht, kann
keine Entschuldigung sein.

Auch bzw. insbesondere Abiturienten darf
man zutrauen, dass sie sich an grundlegen-
de Regeln halten. Tun sie es nicht, sollten
sie auch die Konsequenzen tragen müssen.
Im Zweifel muss die Stadt ihre Jugendpo-
litik überdenken. Dies insbesondere dann,
wenn konstatiert werden muss, dass sich
bei so manchen jungen Leuten inzwischen
offenbar ein Selbstverständnis entwickelt
hat, das von Ignoranz und Egoismus ge-
prägt ist. Spätestens da hat die städtische
Rundumsorglospolitik versagt. Deshalb
fordern wir: Schluss mit falscher Rück-
sichtnahme gegenüber Rücksichtslosen,
die es absolut nicht interessiert, wer die
Konsequenzen ihres Tuns zu tragen hat.

Für zukünftige Veranstaltungen dieser
Art kann deshalb nur gelten: Entweder
kommen die Verursacher selbst für die
Müllbeseitigung auf oder solche Veran-
staltungen werden nicht mehr genehmigt.
Neben der Verwaltung sehen wir hier
auch jene Ratsfraktionen in der Verant-
wortung, deren gelebtes Anliegen es bis-
her war, eine härtere Gangart gegenüber
Rücksichtslosigkeit und Ignoranz eher zu
verhindern, als geltendem Recht und Ge-
rechtigkeit zur Durchsetzung zu verhel-
fen. Es ist Zeit umzudenken.
Aufgrund der bisherigen Erfahrungen
hält sich unsere Hoffnung allerdings in
Grenzen.

CDU/FDP-Fraktion Halle (Saale)

Umdenken nötig!
Kontakt

CDU/FDP-Stadtratsfraktion
Halle (Saale)
Fraktionsvorsitzender:
Bernhard Bönisch
V.i.S.d.P.:
Bernhard Bönisch
Geschäftsstelle:
Schmeerstraße 1,
06108 Halle (Saale)
Telefon: (0345) 221 3054,
Telefax: (0345) 221 3064
E-Mail: cdu.fdp@halle.de

Web: www.cdu-fdp-halle.de

Viele Hallenser*innen zieht es nach der
Arbeit und am Wochenende auf die Peiß-
nitz, die grüne Lunge unserer Stadt. Auf
Wiesen unter Schatten spendenden Bäu-
men spielen Kinder, machen Familien ein
Picknick, wird Ball gespielt und drehen
Läufer*innen ihre Runden. Alle genießen
das viele Grün und die frische Luft, für
die die langsam hindurchziehende Saale
sorgt.
Und nun stellen Sie sich einfach mal Fol-
gendes vor: An sämtlichen Ufern von
Hauptstrom und Seitenarmen der Saale
fehlen Sträucher und Bäume, stattdessen
gibt es kurzen Rasen in einem Streifen bis
5 m vom Ufer entfernt. Ein trauriger An-

blick, der aber wahr werden kann, wenn
die Stadt einen entsprechenden Vorschlag
des Hochwasserschutzbeirates umsetzt.
Die von jeglichem Gehölz befreiten Ufer-
bereiche sollen die Abflussgeschwindig-
keit im Falle eines Hochwassers erhöhen
und so die Flut in einigen Bereichen der
flussnahen Stadt um wenige Zentimeter
senken helfen.
Abgesehen davon, dass sich das Wasser
an der Engstelle unter der Kröllwitzbrü-
cke wahrscheinlich trotzdem stauen wür-
de, halten wir diese Maßnahme für voll-
kommen überzogen. Das Ergebnis wäre
eine eintönige Uferlandschaft, die eher an
einen Golfplatz als an eine lebendige Saa-

leaue erinnert. Viel schwerer noch wiegt
der Verlust an Lebensraum für zahlreiche
Tiere und Pflanzen. Daher fordern wir,
dieses Vorhaben nicht weiter zu verfolgen
und haben für die Maisitzung des Stadtra-
tes einen entsprechenden Antrag gestellt.
Fraglich ist außerdem, ob diese Maßnah-
me an allen Stellen überhaupt umgesetzt
werden kann. An der Nordspitze der Peiß-
nitzinsel zum Beispiel spricht der Natur-
schutz dagegen. Allerdings droht hier ein
anderer Eingriff: der Uferweg rund um
die Nordspitze soll mit Fluthilfemitteln in-
stand gesetzt werden. Wenn man den An-
merkungen hierzu im Haushaltsbeschluss
der Stadt Glauben schenken darf, dann ist

ein 2,5 m breiter Geh- und Radweg mit
wassergebundener Decke geplant. Bisher
gab es dort nur einen naturnahen Waldweg
unterschiedlicher Breite, teilweise über-
wachsen und sehr schmal. Daran hat ver-
mutlich auch das Hochwasser 2013 nichts
verändert. Wir sagen: Diesen Weg sollte
man so lassen, wie er ist. Die Fluthilfegel-
der sind an anderer Stelle sicher besser auf-
gehoben und die Stadt sollte, auch wegen
der erheblichen Auswirkungen einer sol-
chen Baumaßnahme auf das Umfeld des
Weges, auf die Instandsetzung verzichten.
Dies schlagen wir in einem Antrag dem
Stadtrat vor. Damit die grüne Lunge unse-
rer Stadt weiterhin atmen kann.

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Die grüne Lunge der Stadt erhalten
Kontakt

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Fraktionsvorsitzende:
Dr. Inés Brock
Geschäftsstelle:
Stadthaus, Marktplatz 2,
Zimmer 109, 06108 Halle (Saale),
Telefon: (0345) 221 3057,
Telefax: (0345) 221 3068
E-Mail: gruene-fraktion@halle.de
Web: www.gruene-fraktion-halle.de
Sprechzeiten:
Mo, Di, Do: 10 – 17 Uhr
Mi, Fr: 10 – 14 Uhr
sowie nach telefonischer Vereinbarung

Kennen Sie das?
Sie müssen einen „Behördenantrag“ aus-
füllen und haben das Gefühl, total über-
fordert zu sein?! Der Wunsch, kompli-
zierte Dinge einfach zu gestalten, ist
sicher jedem schon mal begegnet.

Die Fraktion DIE LINKE im Stadtrat
Halle (Saale) hat für den Stadtrat einen
Antrag eingebracht, der die Stadtverwal-
tung beauftragt, ihre Internetplattform
weiterhin barrierefrei zu gestalten. Wir
möchten, dass alle Satzungen und Richt-
linien der Stadt Halle (Saale) und Hin-
weise zum Ausfüllen von Formularen
auf ihre Übereinstimmung mit der UN-

Konvention überprüft werden. Das be-
inhaltet zu prüfen, ob es z.B. Vorlese-
funktionen für Online-Texte gibt oder
Anwendungsmöglichkeiten für Brail-
leschrift oder dass es Textvarianten für
leichte Sprache gibt. Die „leichte Spra-
che“ ist nach Wikipedia „eine speziell
geregelte sprachliche Ausdrucksweise
…, die auf besonders leichte Verständ-
lichkeit abzielt“. Ein ähnliches Konzept
gibt es für die „einfache Sprache“. Kur-
ze Sätze, die den Konjunktiv vermeiden
und nur eine Aussage beinhalten – das
sind Grundsätze der leichten Sprache.
Die „leichte Sprache“ dient damit auch
der Barrierefreiheit. Ein Video – ver-

fasst in der Gebärdensprache – kann un-
kompliziert Menschen mit Hörbehin-
derungen helfen, sich unabhängig von
weiterer Hilfe zurechtzufinden. Hoch-
gradig Sehbehinderte und Menschen,
die blind sind, können mit einer spezi-
ellen Software (z.B. Screen Reader) bar-
rierefrei Web-Seiten lesen. Es gibt viele
Beispiele, die hier zu nennen wären.

Die UN-Konventionen über die Rechte
von Menschen mit Behinderungen hat
auch den Kommunen die Verantwortung
übertragen, die gleichberechtigte Teil-
habe, Selbstbestimmung und Gleichstel-
lung aller Bürgerinnen und Bürger zu

ermöglichen. Die Bedürfnisse der Men-
schen mit Behinderungen zu achten und
ihre Potentiale zu nutzen – das ist unse-
re Aufgabe. Der Zugang zur Homepage
der Stadt Halle (Saale) ist u. E. ein zen-
traler Zugang zur Informationen über
die Stadt und die Arbeit der Stadtver-
waltung. Sie barrierefrei zu gestalten, ist
ein wesentlicher Schritt zur barrierefrei-
en Information für alle Bürgerinnen und
Bürger der Stadt und zur Inklusion.

Ein „Behördenantrag“ in leichter Spra-
che – er wäre nützlich für alle. Oder?

Barrierefreie Internetplattform
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Ausschusssitzungen der Stadt Halle (Saale)
+ + + Alle veröffentlichten Tagesordnungen sind vorläufig. + + +

Bi ldungsausschuss

Am Dienstag, dem 31. Mai 2016, um
17 Uhr, findet im Elisabeth Gymnasium,
Murmansker Str. 14, 06130 Halle (Saale),
eine öffentliche/nicht öffentliche Sitzung
des Bildungsausschusses statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung
der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift vom

03.05.2016
4. Beschlussvorlagen
4.1. Integriertes Stadtentwicklungskon-

zept der Stadt Halle (Saale) (ISEK
Halle 2025) - Beschluss zur öffentli-
chen Auslegung,
Vorlage: VI/2016/01733

5. Anträge von Fraktionen und Stadträten
6. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
7. Mitteilungen
7.1. Verteilung von Schülern und Schüle-

rinnen mit Migrationshintergrund
7.2.Mitteilung Schüleranmeldungen wei-

terführende Schulen
7.3. Hausmeisterleistungen und Reini-

gung an Schulen
8. Beantwortung von mündlichen An-

fragen
9. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift vom

03.05.2016
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung von mündlichen An-

fragen
8. Anregungen

Melanie Ranft
Ausschussvorsitzende

Katharina Brederlow
Beigeordnete

Kul turausschuss

Am Mittwoch, dem 1. Juni 2016, um
16.30 Uhr, findet im Stadthaus, Wappen-
saal, Marktplatz 2, 06108 Halle (Saale),
eine öffentliche/nicht öffentliche Sitzung
des Kulturausschusses statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung
der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift
3.1. Genehmigung der Niederschrift vom

04.05.2016
4. Beschlussvorlagen
4.1. Namensfindung für ein Stadtviertel

nördlich der Altstadt und Aufnahme
weiterer innerstädtischer Gebietsna-

men in den Amtlichen Stadtplan der
Stadt Halle (Saale), Vorlagen-Num-
mer: V/2013/11461,
Vorlage: VI/2015/01435

4.1.1. Änderungsantrag der Stadträtin
Yvonne Winkler (MitBÜRGER für
Halle) zur Beschlussvorlage Namens-
findung für ein Stadtviertel nördlich
der Altstadt und Aufnahme weiterer
innerstädtischer Gebietsnamen in den
Amtlichen Stadtplan der Stadt Halle
(Saale), Vorlage: VI/2016/01646

4.2.Integriertes Stadtentwicklungskonzept
der Stadt Halle (Saale) (ISEK Halle
2025) - Beschluss zur öffentlichenAus-
legung, Vorlage: VI/2016/01733

4.3.Richtlinie der Stadt Halle (Saale) zur
Kunst am Bau an städtischen Hoch-
baumaßnahmen und zur Gestaltung
des öffentlichen Raums durch Kunst-
werke, Vorlage: VI/2015/01069

5. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5.1. Antrag der Stadträte Dr. Annegret

Bergner, Harald Bartl, Dr. Hans-Die-
ter Wöllenweber, Dr. Ulrike Wün-
scher (alle CDU/FDP), Fabian Borg-
grefe (SPD), Dr. Detlef Wend zur
kulturellen Projektförderung,
Vorlage: VI/2016/01946

5.2.Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN zur weiteren Förde-
rung entsprechend der Richtlinie der
Stadt Halle (Saale) über die Gewäh-
rung von Zuwendungen zur Förde-
rung der freien Kulturarbeit und für
kulturelle Vorhaben im Haushaltsjahr
2016, Vorlage: VI/2016/01963

6. schriftliche Anfragen von Fraktionen
und Stadträten

7. Mitteilungen
7.1. Informationen zu den Bemühun-

gen der Marianne-Witte-Stiftung zur
dauerhaften Wartung und Pflege des
Stadtgottesackers durch einen Vertre-
ter/eine Vertreterin

7.2. Informationen zum Internationalen
Kinderchorfestival 2017 durch einen
Vertreter/eine Vertreterin

7.3. Informationen zum Bauhausjubiläum
2019

7.4. Veranstaltungshinweise
8. Beantwortung von mündlichen An-

fragen
9. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift
2.1.Genehmigung der Niederschrift vom

04.05.2016
3. Beschlussvorlagen
3.1. Nutzungskonzeption für das Künst-

lerhaus im Böllberger Weg 188,
Vorlage: VI/2016/01685

4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung von mündlichen An-

fragen
8. Anregungen

Dr. Annegret Bergner
Ausschussvorsitzende

Dr. Judith Marquardt
Beigeordnete

Ausschuss für
Personalangelegenheiten

Am Mittwoch, dem 1. Juni 2016, um
17 Uhr, findet im Stadthaus, Kleiner
Saal, Marktplatz 2, 06108 Halle (Saale),
eine öffentliche/nicht öffentliche Sitzung
des Ausschusses für Personalangelegen-
heiten statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil

Einwohnerfragestunde
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung

der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift vom

04.05.2016
4. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher

Sitzung gefassten Beschlüsse
5. Beschlussvorlagen
6. Anträge von Fraktionen und Stadträten
7. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
8. Mitteilungen
8.1. Personalbericht 2016 der Stadt Halle

(Saale), Vorlage: VI/2016/01841
9. Beantwortung von mündlichen An-

fragen
10. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift vom

04.05.2016
3. Beschlussvorlagen
3.1. Einstellung eines Beratungsarztes im

Fachbereich Gesundheit,
Vorlage: VI/2016/01948

4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
6. Mitteilungen
6.1.Mitteilung zu personalrechtlichen

Angelegenheiten
7. Beantwortung von mündlichen An-

fragen
8. Anregungen

Gernot Töpper
Ausschussvorsitzender

Egbert Geier
Bürgermeister

Jugendhi l feausschuss

Am Donnerstag, dem 2. Juni 2016, um
17 Uhr, findet im Stadthaus, Festsaal,
Marktplatz 2, 06108 Halle (Saale), eine
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des
Jugendhilfeausschusses statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil

. Einwohnerfragestunde

. Kinder- und Jugendsprechstunde
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung

der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschriften
3.1. Genehmigung der Niederschrift vom

07.04.2016
3.2.Genehmigung der Niederschrift vom

10.05.2016
4. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher

Sitzung gefassten Beschlüsse
5. Beschlussvorlagen
5.1. Integriertes Stadtentwicklungskon-

zept der Stadt Halle (Saale) (ISEK
Halle 2025) - Beschluss zur öffentli-
chen Auslegung,
Vorlage: VI/2016/01733

5.2.Einrichtung eines „Sozialrathauses"
- Grundsatzbeschluss zur räumlichen
Bündelung von sozialen Dienstleis-
tungen in der Stadt Halle (Saale),
Vorlage: VI/2015/01429

5.2.1. Änderungsantrag der SPD-Frakti-
on Stadt Halle (Saale) zur Beschluss-
vorlage zur Einrichtung eines „Sozi-
alrathauses“ - Grundsatzbeschluss
zur räumlichen Bündelung von sozia-
len Dienstleistungen in der Stadt Hal-
le (Saale) (VI/2015/01429),
Vorlage: VI/2016/01608

5.3.Umsetzung des Fachkräftepro-
gramms 2014 und 2015
Änderung der einzuordnenden Perso-
nalstellen,
Vorlage: VI/2016/01801

6. Anträge von Fraktionen und Stadträten
7. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
8. Mitteilungen
8.1. Erziehermangel
8.2.Halbjahresbericht zu Hilfen zur Er-

ziehung (HzE)

8.3.Vorstellung des Projekts "Talente-
campus" der Volkshochschule

8.4.Themenausblick
9. Beantwortung von mündlichen An-

fragen
10. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschriften
2.1. Genehmigung der Niederschrift vom

07.04.2016
2.2.Genehmigung der Niederschrift vom

10.05.2016
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung von mündlichen Anfragen
8. Anregungen

Dr. Detlef Wend
Ausschussvorsitzender

Katharina Brederlow
Beigeordnete

Betriebsausschuss
Eigenbetrieb Kindertagesstätten

Am Freitag, dem 3. Juni 2016, um
14 Uhr, findet in den Schulungsräumen
der Kita Wunderpferdchen, Weidaweg
13, 06122 Halle (Saale), eine öffentliche/
nicht öffentliche Sitzung des Betriebs-
ausschusses Eigenbetrieb Kindertages-
stätten statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift
3. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher

Sitzung gefassten Beschlüsse
4. Bericht des Betriebsleiters
5. Beschlussvorlagen
6. Anträge von Fraktionen und Stadträten
7. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
8. Mitteilungen
9. Beantwortung von mündlichen An-

fragen
10. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung von mündlichen An-

fragen
8. Anregungen

Katharina Brederlow
Beigeordnete

Ausschuss für
P lanungsange legenhe i ten

Am Dienstag, dem 7. Juni 2016, um
17 Uhr, findet im Stadthaus, Kleiner
Saal, Marktplatz 2, 06108 Halle (Saale),
eine öffentliche/nicht öffentliche Sitzung
des Ausschusses für Planungsangelegen-
heiten statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung
der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift
3.1. Genehmigung der Niederschrift vom

10.05.2016
4. Beschlussvorlagen
4.1. Einrichtung eines „Sozialrathauses"

- Grundsatzbeschluss zur räumlichen
Bündelung von sozialen Dienstleis-
tungen in der Stadt Halle (Saale),
Vorlage: VI/2015/01429

4.1.1. Änderungsantrag der SPD-Fraktion
Stadt Halle (Saale) zur Beschlussvor-
lage zur Einrichtung eines „Sozial-
rathauses“ - Grundsatzbeschluss zur
räumlichen Bündelung von sozialen
Dienstleistungen in der Stadt Halle
(Saale) (VI/2015/01429),
Vorlage: VI/2016/01608

4.2.Namensfindung für ein Stadtviertel
nördlich der Altstadt und Aufnahme
weiterer innerstädtischer Gebietsna-
men in den Amtlichen Stadtplan der
Stadt Halle (Saale), Vorlagen-Num-

mer: V/2013/11461,
Vorlage: VI/2015/01435

4.2.1. Änderungsantrag der Stadträtin
Yvonne Winkler (MitBÜRGER für
Halle) zur Beschlussvorlage Namens-
findung für ein Stadtviertel nördlich
der Altstadt und Aufnahme weite-
rer innerstädtischer Gebietsnamen
in den Amtlichen Stadtplan der Stadt
Halle (Saale),
Vorlage: VI/2016/01646

4.3. Integriertes Stadtentwicklungskon-
zept der Stadt Halle (Saale) (ISEK
Halle 2025) - Beschluss zur öffentli-
chen Auslegung,
Vorlage: VI/2016/01733

4.4.Umbau des Rechtsabbiegers Francke-
straße - Gemeinsamer Gestaltungs-
und Baubeschluss,
Vorlage: VI/2015/01450

4.5.Satzung über die 2. Verlängerung der
Veränderungssperre für das Gebiet
des Bebauungsplanes Nr. 155 „Ge-
werbebestandsgebiet Halle-Ost“,
Vorlage: VI/2016/01639

4.6.Änderung des Flächennutzungspla-
nes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 24
„Erweiterung der Justizvollzugsan-
stalt Halle, Dessauer Straße“ - Abwä-
gungsbeschluss,
Vorlage: VI/2016/01718

4.7. Änderung des Flächennutzungspla-
nes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr.
24 „Erweiterung der Justizvollzugs-
anstalt Halle, Dessauer Straße“- Fest-
stellungsbeschluss,
Vorlage: VI/2016/01719

4.8.Änderung des Flächennutzungspla-
nes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 29
„Sonderbaufläche Sportpark Karlsru-
her Allee“ - Abwägungsbeschluss,
Vorlage: VI/2016/01721

4.9.Änderung des Flächennutzungspla-
nes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 29
„Sonderbaufläche Sportpark Karlsru-
her Allee“ - Feststellungsbe-
schluss,
Vorlage: VI/2016/01722

4.10. Änderung des Flächennutzungspla-
nes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 31
„Saaleufer am Böllberger Weg“ - Be-
schluss zur öffentlichen Auslegung
des Entwurfes,
Vorlage: VI/2016/01734

4.11. Bebauungsplan Nr. 32.3 Heide-Süd,
3. Änderung - Beschluss zur öffentli-
chen Auslegung -,
Vorlage: VI/2016/01738

4.12. Neufassung der Richtlinie über die
Gewährung von Zuwendungen zur
Förderung und Stabilisierung des
Kleingartenwesens in der Stadt Halle
(Saale) – (Förderrichtlinie Kleingar-
tenwesen),
Vorlage: VI/2016/01807

4.13. Festlegung zur Förderung des 5.
Bauabschnittes, speziell der Sanie-
rung und des Umbaues der Turnhalle
der Steintorschule zum Seminar- und
Veranstaltungsgebäude, Große Stein-
straße 60,
Vorlage: VI/2016/01809

4.14. Bebauungsplan Nr. 148 „Wohnge-
biet ehemaliger Schulgarten" - Auf-
stellungsbeschluss,
Vorlage: VI/2016/01870

4.15. Änderung des Flächennutzungspla-
nes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 28
„Sonderbaufläche großflächiger Ein-
zelhandel, Delitzscher Straße“ - Ab-
wägungsbeschluss,
Vorlage: VI/2016/01884

4.16. Änderung des Flächennutzungspla-
nes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 28
„Sonderbaufläche großflächiger Ein-
zelhandel, Delitzscher Straße“ - Fest-
stellungsbeschluss,
Vorlage: VI/2016/01885

4.17. Baubeschluss Hochwasserschadens-
beseitigung (HW 116) Hafenstraße,
Vorlage: VI/2016/01701

4.18. Richtlinie der Stadt Halle (Saa-
le) zur Kunst am Bau an städtischen
Hochbaumaßnahmen und zur Gestal-
tung des öffentlichen Raums durch
Kunstwerke,
Vorlage: VI/2015/01069

5. Anträge von Fraktionen und Stadträ-
ten

5.1. Antrag der CDU/FDP-Fraktion und
der Fraktion MitBÜRGER für Halle
- NEUES FORUM zu Lärmschutz-
maßnahmen bei Maßnahmen der
Deutschen Bahn AG,
Vorlage: VI/2016/01812

5.2.Antrag der Fraktion MitBÜRGER
für Halle – NEUES FORUM zur
Wiedereinrichtung der Straßenbahn-
haltestelle Stadtbad,
Vorlage: VI/2016/01823
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5.3.Antrag der Fraktion MitBÜRGER
für Halle – NEUES FORUM und der
CDU/FDP-Fraktion zur frühzeitigen
Beteiligung des Stadtrates an Pla-
nungsprozessen,
Vorlage: VI/2016/01824

6. schriftliche Anfragen von Fraktionen
und Stadträten

7. Mitteilungen
7.1. Parkraumkonzept für Glaucha,

Vorlage: VI/2016/01732
7.2. Information zur Antragstellung Städ-

tebauförderung 2017
7.3. Tagesausflugsziele für Radfahrer

zwischen der Stadt Halle (Saale) und
dem Saalekreis

7.4. Information zur Beschlussvorlage
Verkehrspolitisches Leitbild

8. Beantwortung von mündlichen Anfragen
9. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift
2.1.Genehmigung der Niederschrift vom

10.05.2016
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung von mündlichen Anfragen
8. Anregungen

Dr. Michael Lämmerhirt
Ausschussvorsitzender

Uwe Stäglin
Beigeordneter

Spor tausschuss

Am Mittwoch, dem 8. Juni 2016, um
17 Uhr, findet im Stadthaus, Wappensaal,
Marktplatz 2, 06108 Halle (Saale), eine
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des
Sportausschusses statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung
der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der Beschlussfähigkeit

Alle Einladungen und Vorlagen sind im

Bürgerinformationssystem der Stadt Hal-

le (Saale) auf der Website www.buergerinfo.

halle.de einsehbar. Die Texte liegen als pdf-

Dokumente vor.

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift vom

11.05.2016
4. Beschlussvorlagen
4.1. Baubeschluss zur Erneuerung der

Leichtathletikaußenanlagen „SG
Buna e. V.“, Lilienstraße 18 in 06122
Halle (Saale),
Vorlage: VI/2016/01915

4.2.Sportprogramm,
Vorlage: VI/2015/01334

5. Lesung
4.2.1. Änderungsantrag der Fraktion

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur
Beschlussvorlage Sportprogramm
(Vorlagen-Nr. VI/2015/01334),
Vorlage: VI/2016/01856

4.2.2. Änderungsantrag der Frakti-
on MitBÜRGER für Halle – NEU-
ES FORUM zum Sportprogramm
(VI/2015/01334),
Vorlage: VI/2016/01850

4.2.3. Änderungsantrag der Fraktio-
nen SPD, BÜNDNIS 90/ DIE GRÜ-
NEN und DIE LINKE zur BV Sport-
programm,
Vorlage: VI/2016/01857

5. Anträge von Fraktionen und Stadträten
6. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
7. Mitteilungen
7.1. Informationen zum Projekt "58 Plus"
7.2. Zwischenbericht zur Auszahlung der

Fördermittel 2016
7.3. Veranstaltungshinweise
8. Beantwortung von mündlichenAnfragen
9. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift vom

11.05.2016
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung von mündlichen Anfragen
8. Anregungen

Fabian Borggrefe
Ausschussvorsitzender

Dr. Judith Marquardt
Beigeordnete

Bekanntgabe der in öffentlicher Sitzung des
Ausschusses für Finanzen am 17. Mai 2016
gefassten Beschlüsse

Soz ia l - , Gesundhe i t s - und
Gle i chs te l lungsausschuss

Am Donnerstag, dem 9. Juni 2016, um
16.30 Uhr, findet im Stadthaus, Wappen-
saal, Marktplatz 2, 06108 Halle (Saale),
eine öffentliche/nicht öffentliche Sitzung
des Sozial-, Gesundheits- und Gleichstel-
lungsausschusses statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung
der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift
3.1.Genehmigung der Niederschrift

vom 12.05.2016
4. Beschlussvorlagen
4.1. Einrichtung eines „Sozialrathau-

ses" - Grundsatzbeschluss zur räum-
lichen Bündelung von sozialen
Dienstleistungen in der Stadt Halle
(Saale), Vorlage: VI/2015/01429

4.1.1. Änderungsantrag der SPD-Frakti-
on Stadt Halle (Saale) zur Beschluss-
vorlage zur Einrichtung eines „Sozi-
alrathauses“ - Grundsatzbeschluss
zur räumlichen Bündelung von so-
zialen Dienstleistungen in der Stadt
Halle (Saale) (VI/2015/01429),
Vorlage: VI/2016/01608

4.2.Integriertes Stadtentwicklungskon-
zept der Stadt Halle (Saale) (ISEK
Halle 2025) - Beschluss zur öffent-
lichen Auslegung,
Vorlage: VI/2016/01733

5. Anträge von Fraktionen und Stadträten
6. schriftliche Anfragen von Fraktio-

nen und Stadträten
7. Mitteilungen
7.1. Bericht des Jobcenters
7.2.Bericht aktueller Sachstand Asyl-/

Flüchtlingssituation
7.3.Konzeptionsentwicklung Sucht- und

Drogenpolitik der Stadt Halle (Saa-
le)

7.4.Vergleichszahlen Suchtberatungs-
stellen mit anderen Städten

7.5. Information zum Trägerwechsel La-
byrinth e.V.

7.6.Themenausblick für zukünftige Sit-
zungen im Sozial-, Gesundheits- und
Gleichstellungsausschuss

8. Beantwortung von mündlichen Anfragen
9. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift
2.1. Genehmigung der Niederschrift vom

12.05.2016
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung von mündlichen Anfragen
8. Anregungen

Ute Haupt
Ausschussvorsitzende

Katharina Brederlow
Beigeordnete

Susanne Wildner
Gleichstellungsbeauftragte

Ausschuss für Ordnung und
Umweltangelegenheiten

Am Donnerstag, dem 9. Juni 2016, um
17 Uhr, findet im Stadthaus, Kleiner Saal,
Marktplatz 2, 06108 Halle (Saale), eine
öffentliche/ nicht öffentliche Sitzung des
Ausschusses für Ordnung und Umweltan-
gelegenheiten statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung
der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift vom

24.05.2016
4. Beschlussvorlagen
4.1. Integriertes Stadtentwicklungskon-

zept der Stadt Halle (Saale) (ISEK
Halle 2025) - Beschluss zur öffentli-
chen Auslegung,
Vorlage: VI/2016/01733

4.2.Neufassung der Richtlinie über die
Gewährung von Zuwendungen zur
Förderung und Stabilisierung des

Ausschusssitzungen der Stadt Halle (Saale)
+ + + Alle veröffentlichten Tagesordnungen sind vorläufig. + + +

Kleingartenwesens in der Stadt Halle
(Saale) – (Förderrichtlinie Kleingar-
tenwesen), Vorlage: VI/2016/01807

5. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5.1. Antrag der CDU/FDP-Fraktion und

der Fraktion MitBÜRGER für Halle
- NEUES FORUM zu Lärmschutz-
maßnahmen bei Maßnahmen der
Deutschen Bahn AG,
Vorlage: VI/2016/01812

6. schriftliche Anfragen von Fraktio-
nen und Stadträten

7. Mitteilungen
7.1. Bericht zum Dienstleistungszentrum

Klimaschutz,
Vorlage: VI/2016/01852

7.2.Baumfällliste
7.3. Präventiver Brandschutz in der Stadt

Halle (Saale)
8. Beantwortung von mündlichen An-

fragen
9. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift vom

24.05.2016
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Fraktio-

nen und Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung von mündlichen An-

fragen
8. Anregungen

Andreas Scholtyssek
Ausschussvorsitzender

Uwe Stäglin
Beigeordneter

zu 5.3 Genehmigung von überplanmä-
ßigen Aufwendungen im Ergebnishaus-
halt und überplanmäßigen Auszahlungen
im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr
2016 im Fachbereich Umwelt,
Vorlage: VI/2016/01797

Beschluss:

I. Der Ausschuss für Finanzen, städ-
tische Beteiligungsverwaltung und
Liegenschaften beschließt die über-
planmäßigen Aufwendungen für das
Haushaltsjahr 2016 im Ergebnishaus-
halt für folgendes Produkt:

1.53701 Abfallentsorgung (HHPL Seite
386)
Sachkontengruppe 54 Sonstige or-
dentliche Aufwendungen in Höhe von
375.100,00 EUR

II. Der Ausschuss für Finanzen, städ-
tische Beteiligungsverwaltung und
Liegenschaften beschließt die über-
planmäßigen Auszahlungen für das
Haushaltsjahr 2016 im Finanzhaushalt
für folgende Finanzstelle:

Finanzstelle 16_2-670_1 Umwelt
(HHPL Seite 397)
Finanzpositionsgruppe 74 Sonstige Aus-
zahlungen aus laufender Verwaltungstä-
tigkeit in Höhe von 375.100,00 EUR.

Die Deckung im Ergebnishaushalt erfolgt
aus folgendem Produkt:

Zu I.
1.53701 Abfallentsorgung (HHPL Sei-
te 386)
Sachkontengruppe 43 Öffentlich-recht-
liche Leistungsentgelte in Höhe von
375.100,00 EUR

Zu II.
Die Deckung im Finanzhaushalt erfolgt
aus folgender Finanzstelle:
16_2-670_1 Umwelt (HHPL Seite 397 )
Finanzpositionsgruppe 63 Öffentlich-
rechtliche Leistungsentgelte in Höhe
von 375.100,00 EUR

zu 5.4 Genehmigung einer überplan-
mäßigen Verpflichtungsermächtigung
im Haushaltsjahr 2016 für das Vorhaben
Stützmauer MMZ im Finanzhaushalt,
Vorlage: VI/2016/01869

Beschluss:

Der Ausschuss für Finanzen, städtische
Beteiligungsverwaltung und Liegenschaf-
ten beschließt die überplanmäßige Ver-
pflichtungsermächtigung im Haushalts-
jahr 2016 für das Vorhaben Stützmauer
MMZ in Höhe von 265.000 EUR PSP-
Element 8.51108052.700.

Bekanntgabe der in öffentlicher Sitzung des Vergabeausschusses
am 21. April 2016 gefassten Beschlüsse
zu 5.2 Baubeschluss Hochwasser-
schadensbeseitigung (HW 176) an der
Gerwischebrücke I (BR 095),
Vorlage: VI/2016/01622

Beschluss:
Der Ausschuss für städtische Bauangele-
genheiten und Vergaben nach der VOB,
VOL, HOAI und VOF beschließt den Er-
satzneubau der Gerwischebrücke I.

zu 5.3 Baubeschluss Hochwasser-
schadensbeseitigung (HW 199) an der
Ufermauer Riveufer (UM 001),
Vorlage: VI/2016/01626

Beschluss:
Der Ausschuss für städtische Bauangele-
genheiten und Vergaben nach der VOB,
VOL, HOAI und VOF beschließt die
Hochwasserschadensbeseitigung an der
Ufermauer Riveufer.

zu 5.4 Baubeschluss Hochwasser-
schadensbeseitigung (HW 177) an der
Gerwischebrücke II (BR 096),
Vorlage: VI/2016/01634

Beschluss:
Der Ausschuss für städtische Bauangele-
genheiten und Vergaben nach der VOB,
VOL, HOAI und VOF beschließt die Re-
alisierung der Fluthilfemaßnahme Nr.
177, Ersatzneubau der Gerwischebrücke
II (BR 096), entsprechend der Richtlinie
über die Gewährung von Zuwendungen
zur Beseitigung der Hochwasserschäden
2013 (Richtlinie Hochwasserschäden
Sachsen-Anhalt 2013).

zu 5.5 Baubeschluss Hochwasser-
schadensbeseitigung (HW 166) an der
Pfälzer Brücke (BR 053),
Vorlage: VI/2016/01681

Beschluss:
Der Ausschuss für städtische Bauangele-
genheiten und Vergaben nach der VOB,
VOL, HOAI und VOF beschließt die
Realisierung der Fluthilfemaßnahme

Nr. 166 an der Pfälzer Brücke (BR 053)
einschließlich dazugehöriger Ufermau-
ern (UM 002, 009, 010) entsprechend
der Richtlinie über die Gewährung von
Zuwendungen zur Beseitigung der Hoch-
wasserschäden 2013 (Richtlinie Hochwas-
serschäden Sachsen-Anhalt 2013).

zu 5.11 Baubeschluss Hochwasser-
schadensbeseitigung (Nr. 94) Saalepro-
menade Trotha, Vorlage: VI/2016/01647

Beschluss:
Der Ausschuss für städtische Bauan-
gelegenheiten und Vergaben nach der
VOB, VOL, HOAI und VOF beschließt
die Realisierung der Fluthilfemaß-
nahme Nr. 94, Saalepromenade Trotha
entsprechend der Richtlinie über die
Gewährung von Zuwendung zur Be-
seitigung der Hochwasserschäden 2013
(Richtlinie Hochwasserschäden Sach-
sen-Anhalt 2013).

zu 3.1 Vergabebeschluss: FB 24.6-L-
02/2016: Vergabe von Pfortenleistungen
/ Wachschutzleistungen für die Stadt
Halle (Saale), Vorlage: VI/2016/01786

Beschluss:
Der Vergabeausschuss beschließt, den
Zuschlag an die Firma b.i.g. sicherheit
gmbh aus Halle (Saale) zu einer Brut-
tosumme von 83.959,00 € für den Leis-
tungszeitraum 01.05.2016 – 30.04.2017
für Pfortendienst in den Objekten Fach-
bereich Bildung: Schopenhauerstraße
4, 06114 Halle (Saale) und Fachbereich
Einwohnerwesen: Am Stadion 6, 06122
Halle (Saale).

zu 3.2 Vergabebeschluss: FB 24-B-
014/ 2016, Los 21 - Stadt Halle (Saale)
- Stadtmuseum - Sanierung Druckerei-
gebäude Bauteil C, 2. Bauabschnitt -
Heizung, Lüftung, Sanitär,
Vorlage: VI/2016/01710

Beschluss:
Der Vergabeausschuss beschließt den

Zuschlag für das Stadtmuseum - Sanie-
rung Druckereigebäude Bauteil C, 2.
Bauabschnitt - Heizung, Lüftung, Sa-
nitär, an die Firma Gas-Wasser-Instal-
lation Heizungstechnik Roberto Spo-
de mit Firmensitz in Weißenfels, OT
Burgwerben zu einer Bruttosumme von
190.662,04 € zu erteilen.

zu 3.3 Vergabebeschluss: FB 24-B-
011/ 2016, Los 22 - Stadt Halle (Saa-
le) - Stadtmuseum - Sanierung Drucke-
reigebäude Bauteil C, 2. Bauabschnitt,
Elektroarbeiten Starkstrom,
Vorlage: VI/2016/01708

Beschluss:
Der Vergabeausschuss beschließt den
Zuschlag für das Stadtmuseum - Sa-
nierung Druckereigebäude Bauteil C,
2. Bauabschnitt, Elektroarbeiten Stark-
strom, an die Firma Elektro-Technik
Halle GmbH mit Firmensitz in Hal-
le (Saale) zu einer Bruttosumme von
217.774,36 € zu erteilen.

zu 3.4 Vergabebeschluss: FB 66-B-
11/ 2015 - Nachtrag 3- Stadt Halle (Saa-
le), Neubau HES Halle-Ost, 4. BA De-
litzscher Straße - B 100 - Überführung
BW 9 (Berliner Straße), Überführung
BW 10 (DB-Strecken), Stützwand am
BW 9, Straßendamm zwischen BW 9
und BW 10,
Vorlage: VI/2016/01784

Beschluss:
Der Vergabeausschuss beschließt, den
Nachtrag 3 - Stadt Halle (Saale), Neu-
bau HES Halle-Ost, 4. BA Delitz-
scher Straße - B 100 - Überführung
BW 9 (Berliner Straße), Überführung
BW 10 (DB-Strecken), Stützwand am
BW 9, Straßendamm zwischen BW
9 und BW 10, an die ARGE Neubau
HES Halle-Ost, 4. BA BW 09 und 10
GP Ingenieurbau – GP Verkehrswege-
bau mit Sitz in Halle (Saale) zu einer
Bruttosumme von 293.790,31 € zu be-
auftragen.

Das nächste

A M T S B L A T T
der Stadt Halle (Saale) erscheint am 8. Juni 2016.

www.halle.de
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Bekanntmachung

Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) hat
in seiner öffentlichen Sitzung am 27. Ap-
ril 2016 die Durchführung der vorberei-
tenden Untersuchung nach § 141 Bau-
gesetzbuch (BauGB) zur möglichen
Festsetzung eines Sanierungsgebietes im
Stadtteilzentrum Neustadt beschlossen
(Beschluss-Nr. VI/2016/01605).

Das Untersuchungsgebiet wird im Sü-
den durch die Magistrale, im Osten durch
die Hallorenstraße, im Norden durch die
Albert-Einstein-Straße und im Westen
durch das Neustadt Centrum, welches
selbst auch Teil des Untersuchungsgebie-
tes ist, begrenzt.

Durchführung der vorbereitenden Untersuchung nach
§ 141 Baugesetzbuch zur möglichen Festsetzung eines
Sanierungsgebietes im Stadtteilzentrum Neustadt

Es wird darauf hingewiesen:

1. Der Beschluss über die vorbereitende
Untersuchung ist nicht gleichbedeu-
tend mit der förmlichen Festlegung
des Sanierungsgebietes.
Die Gemeinde hat vor der möglichen
förmlichen Festlegung eines Sanie-
rungsgebietes die vorbereitenden Un-
tersuchungen durchzuführen oder zu
veranlassen, die erforderlich sind, um
Beurteilungsunterlagen über die Not-
wendigkeit der Sanierung, die sozia-
len, strukturellen und städtebaulichen
Verhältnisse und Zusammenhänge so-
wie die anzustrebenden allgemeinen
Ziele und die Durchführbarkeit der Sa-
nierung im Allgemeinen zu gewinnen.
Die vorbereitenden Untersuchungen sol-
len auch etwaige nachteilige Auswir-
kungen ermitteln, die sich für die von
der beabsichtigten Sanierung unmittel-
bar Betroffenen in ihren persönlichen
Lebensumständen im wirtschaftlichen
oder sozialen Bereich voraussichtlich er-
geben werden (§ 141 Absatz 1 BauGB).

2. Eigentümer, Mieter, Pächter und sons-
tige zum Besitz oder zur Nutzung eines
Grundstücks, Gebäudes oder Gebäu-
deteils Berechtigte sowie ihre Beauf-
tragten sind verpflichtet, der Gemein-
de oder ihren Beauftragten Auskunft
über die Tatsachen zu erteilen, deren
Kenntnis zur Beurteilung der Sanie-
rungsbedürftigkeit eines Gebiets oder
zur Vorbereitung oder Durchführung
der Sanierung erforderlich ist.
An personenbezogenen Daten können
insbesondere Angaben der Betroffenen
über ihre persönlichen Lebensumstän-
de im wirtschaftlichen und sozialen
Bereich, namentlich über die Berufs-,
Erwerbs-, und Familienverhältnisse,
das Lebensalter, die Wohnbedürfnis-
se, die sozialen Verflechtungen sowie
über die örtlichen Bedingungen erho-
ben werden (§ 138 Absatz 1 BauGB).
Verweigert ein Auskunftspflichtiger
die Auskunft, kann ein Zwangsgeld
bis zu 500 € angedroht und festgesetzt
werden (§ 138 Absatz 4 in Verbindung
mit § 208 Satz 2 - 4 BauGB).

Jedermann kann den Beschluss ab dem
Tag nach der Veröffentlichung im Tech-
nischen Rathaus der Stadtverwaltung
Halle, Fachbereich Planen, Hansering 15,
06108 Halle (Saale), Zimmer 519, wäh-
rend der Dienststunden Montag/Mitt-
woch/Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und
von 13 bis 15 Uhr; Dienstag von 9 bis 12
Uhr und 13 bis 18 Uhr sowie Freitag von
9 bis 12 Uhr einsehen und über den Inhalt
Auskunft verlangen.

Stadt Halle (Saale), 12. Mai 2016

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

Bekanntmachungsanordnung

Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) hat in
der Sitzung am 27.04.2016 die Durchfüh-
rung der vorbereitenden Untersuchung nach
§ 141 BauGB zur möglichen Festsetzung eines
Sanierungsgebietes im Stadtteilzent-
rum Neustadt, Vorlage-Nr. VI/2016/01605,
beschlossen. Der Beschluss wird hiermit
öffentlich bekannt gemacht.

Halle (Saale), 12. Mai 2016

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

Bekanntmachung

Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) hat
in seiner öffentlichen Sitzung am 27. Ap-
ril 2016 den Entwurf des Bebauungs-
plans Nr. 32.6 Heide-Süd in der Fassung
vom 10.03.2016 bestätigt und gemäß § 3
Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) zur
öffentlichen Auslegung bestimmt (Be-
schluss-Nr. VI/2015/01536).

Der räumliche Geltungsbereich des Be-
bauungsplans Nr. 32.6 Heide-Süd liegt
im Entwicklungsgebiet Heide-Süd. Die-
ser wird im Norden und im Westen durch
den Stadtteilpark „Grünes Dreieck“ (Gel-
tungsbereichsgrenze zum Bebauungsplan
Nr. 32.1 Heide-Süd, 2. Änderung) und
im Osten durch den Bertha-von-Suttner-
Platz (Geltungsbereichsgrenze zum Be-
bauungsplan Nr. 32.5 Heide-Süd, 1. Än-
derung) begrenzt. Im Süden bildet die
Scharnhorststraße die Plangebietsab-
grenzung. Der Geltungsbereich umfasst
eine Fläche von ca. 4,6 Hektar. Die ge-
naue Abgrenzung ist aus dem angefügten
Lageplan ersichtlich.

Bebauungsplan Nr. 32.6 Heide-Süd Auslegungsbeschluss

Umweltbezogene Informationen sind zu
den Schutzgütern Mensch, Tiere, Pflan-
zen, biologische Vielfalt, Boden, Was-
ser, Luft, Klima, Landschaft, Kulturgü-
ter und sonstige Sachgüter verfügbar.

Folgende umweltbezogene Informatio-
nen sind vorhanden und werden im Rah-
men der Offenlage ausgelegt:

Umweltbericht nach Anlage 1 zu § 2
Abs. 4 und § 2 a Satz 2 Nr. 2 BauGB als
Teil II der Begründung mit Informatio-
nen und Untersuchungen zu den einzel-
nen Schutzgütern Mensch, Tiere, Pflan-
zen, biologische Vielfalt, Boden, Wasser,
Luft, Klima, Landschaft, Kulturgü-
ter und sonstige Sachgüter sowie deren
Wechselwirkung zueinander;

3 Fachgutachten:
• Gutachten zur Schadstoffbelastungs-
situation des Grundwassers vom
07.05.2015 – Schutzgüter: Mensch,
Wasser;

• Schalltechnische Untersuchung vom
02.04.2015 – Schutzgut: Mensch;

• Faunistische Sonderuntersuchung Am-
phibien und Reptilien vom 18.08.2015
- Schutzgut: Tiere;

10 Stellungnahmen von Behörden und
Träger öffentlicher Belange:
• Protokoll zum Scoping Umweltprü-
fung vom 04.12.2014 – Schutzgüter:
Mensch, Tiere, Pflanzen, biologische
Vielfalt, Boden, Wasser, Luft, Kli-
ma, Landschaft, Kulturgüter, sonstige
Sachgüter;

• Amt für Landwirtschaft, Flurneuord-
nung und Forsten Süd Sachsen-Anhalt
vom 13.04.2015 – Schutzgut: Boden;

• Landesamt für Denkmalpflege und
Archäologie Sachsen-Anhalt vom
20.04.2015 und 29.04.2015 – Schutz-
gut: Kulturgüter;

• Landesamt für Geologie und Bergwe-
sen Sachsen-Anhalt vom 21.04.2015 –
Schutzgüter: Boden, Wasser;

• Landesamt für Verbraucherschutz
Sachsen-Anhalt vom 23.02.2015 –
Schutzgut: Mensch;

• Landesbetrieb für Hochwasserschutz
und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt
vom 06.05.2015 – Schutzgüter: Wasser,
Mensch;

• Landesverwaltungsamt Sachsen-An-
halt, Referat Raumordnung, Landes-
entwicklung vom 17.04.2015 – Schutz-
güter: Mensch, Tiere, Pflanzen, Boden,
Wasser, Landschaft;

• Lausitzer und Mitteldeutsche Berg-
bau-Verwaltungsgesellschaft mbH vom
02.04.2015 – Schutzgut: Boden;

• Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Süd
vom 12.05.2015 – Schutzgüter: Boden,
Mensch;

• Stadt Halle, Fachbereich Umwelt (un-
tere Behörden) vom 04.05.2015 –
Schutzgüter: Mensch, Tiere, Pflanzen,
Boden, Wasser, Luft;

1 Stellungnahme der Öffentlichkeit vom
12.04.2015 – Schutzgut: Mensch.

Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 32.6
Heide-Süd wird mit der Begründung und
den wesentlichen bereits vorliegenden um-
weltbezogenen Stellungnahmen vom 02.
Juni 2016 bis zum 04. Juli 2016 im Tech-
nischen Rathaus der Stadtverwaltung Hal-
le, Hansering 15, 06108 Halle (Saale), 5.
Obergeschoss, öffentlich ausgelegt.

Die Ansicht der Unterlagen ist während
folgender Öffnungszeiten des Techni-
schen Rathauses möglich: Montag/Mitt-
woch/Donnerstag von 8 bis 17 Uhr,

Dienstag von 8 bis 18 Uhr und Freitag
von 8 bis 15 Uhr.

Stellungnahmen zur Planung können
bis zum 04. Juli 2016 von jedermann
schriftlich oder während der Dienststun-
den Montag/Mittwoch/Donnerstag von 9
bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr, Diens-
tag von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18
Uhr und Freitag von 9 bis 12 Uhr zur Nie-
derschrift im Zimmer 519 vorgebracht
werden. Außerhalb dieser Zeiten ist dies
nach telefonischer Vereinbarung (Tel.-Nr.
0345/ 221-4731) ebenfalls möglich.

Ferner ist die Einsichtnahme in den Pla-
nentwurf Bebauungsplan Nr. 32.6 Hei-
de-Süd über das Internet-Portal der Stadt
Halle (Saale) unter: www.oeffentliche-
auslegung.halle.de möglich.

Darüber hinaus besteht die Möglich-
keit zur Erörterung des Planungsinhal-
tes während der Dienststunden. Eine te-
lefonische Terminvereinbarung mit der
zuständigen Stadtplanerin im Fachbe-
reich Planen, Frau Heike Kühn (Tel.-Nr.
0345/221-4734), wird empfohlen.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen können gemäß § 3 Absatz 2 Satz
2 BauGB bei der Beschlussfassung über
den Bebauungsplan unberücksichtigt
bleiben.

Es wird darauf hingewiesen, dass ein An-
trag nach § 47 der Verwaltungsgerichts-
ordnung unzulässig ist, soweit mit ihm
Einwendungen geltend gemacht werden,
die vom Antragsteller im Rahmen der
Auslegung nicht oder verspätet geltend
gemacht wurden, aber hätten geltend ge-
macht werden können.

Stadt Halle (Saale), 12. Mai 2016

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

Bekanntmachungsanordnung

Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) hat in
der Sitzung am 27.04.2016 den Entwurf des
Bebauungsplans Nr. 32.6 Heide-Süd, Vorla-
ge: VI/2015/01536, bestätigt und zur öffent-
lichen Auslegung bestimmt. Der Beschluss
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Halle (Saale), 12. Mai 2016

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

Grundstücksangebot in der Schopenhauerstraße (Wohngebiet „Paulusviertel“)
Die Stadt Halle (Saale) beabsichtigt, das
nachfolgend näher bezeichnete Grund-
stück im Rahmen eines Bieterverfahrens
gegen Höchstgebot zu veräußern.

Schopenhauerstr. 4
Gemarkung Halle, Flur 11,
Flurstücke 6/29 (Teilfläche) und 6/3
Grundstücksgröße: insgesamt

ca. 4.868 m2
Gebäudenutzfläche: ca. 2.356 m2

Grundstücksbeschreibung:

Das Verkaufsgrundstück liegt nördlich
der Innenstadt von Halle, im gefrag-
ten gründerzeitlichen Wohngebiet „Pau-
lusviertel“, direkt am Thomas-Münt-
zer-Platz. Vom Thomas-Müntzer-Platz
zweigen fünf Straßen sternförmig in das
Paulusviertel ab, die Schopenhauerstra-
ße ist die Verbindung zur Hauptverkehr-
stangente Reilstraße. Das Anliegerumfeld
wird durch überwiegend fünfgeschossi-
ge gründerzeitliche Geschosswohnbau-
ten geprägt. Entlang der Schopenhau-
erstraße und der Reilstraße sind große
Verwaltungs- und Sozialeinrichtungen
angesiedelt. Gegenüber befindet sich die
Bundesagentur für Arbeit, Regionaldi-
rektion Halle. Westlich, in Richtung Reil-
straße schließt sich der Gebäudekomplex
des Ärztehauses „Poli Reil“ an. Im Pau-
lusviertel und am nahe liegenden Ver-
kehrsknotenpunkt Reileck sowie den ab-
zweigenden Geschäftsstraßen sind eine

Vielzahl von Verkaufseinrichtungen für
den täglichen Bedarf, kleine Boutiquen
und handwerkliche Geschäfte vorhanden.
Das Reileck hat sich in den letzten Jahren
zu einem lebendigen Zentrum entwickelt,
auch durch die Ansiedlung einer Reihe
unterschiedlicher gastronomischer Ein-
richtungen. Mehrere Schulen und Kinder-
tagesstätten sind in unmittelbarer Nähe
vorhanden. Beliebte Naherholungszie-
le wie die Peißnitzinsel und der Zoo sind
gut zu erreichen. Die Anbindung an den
ÖPNV ist sehr gut. In der angrenzenden
Reilstraße besteht Anschluss durch meh-
rere Straßenbahnlinien in die Innenstadt
und zum Hauptbahnhof. Die Haltestellen
sind nur ca. 250 m entfernt. Bis zum his-
torischen Stadtzentrum von Halle sind es
ca. 2 km, zum Hauptbahnhof ca. 2,7 km.
Das Grundstück ist mit einem denkmalge-
schützten zweieinhalb- bis viergeschossi-
gem Verwaltungsgebäude bebaut (Baujahr
1938/39). Das Ensemble wurde in den Jah-
ren 1995 bis 1998 umfassend saniert und
modernisiert. Im Hof wurde außerdem
eine Rampe für Rollstuhlfahrer errichtet.
Aus der zum Grundstück gehörenden Frei-
fläche wird nur eine Teilfläche von ca. 700
m2 veräußert. Die notwendige Vermessung
des Grundstücks ist vom Erwerber auf ei-
gene Kosten zu vorzunehmen.

Nutzung:
vorhanden: Das Gebäude wird noch bis
September 2016 durch den Fachbereich
Bildung der Stadt Halle (Saale) genutzt.

Ziel: Das Grundstück kann nach Umbau
für allgemeine Wohnzwecke, aber auch
für besondere oder soziale Wohnformen
und nicht störendes Gewerbe gemäß § 34
BauGB i.V.m. § 4 BauNVO genutzt werden.

Mindestgebot: 2.135.000,00 Euro

Besichtigungstermine:
Mittwoch, 08. Juni 2016 14.00 Uhr
Mittwoch, 15. Juni 2016 14.00 Uhr
Mittwoch, 22. Juni 2016 14.00 Uhr

Zusätzliche Termine können bei Bedarf
telefonisch unter 0345 - 221 44 82 bzw.
0345 - 221 44 71 vereinbart werden.
Dabei ist zu beachten, dass während der
Sprechzeiten des Fachbereichs Bildung
nicht alle Räumlichkeiten zugänglich ge-
macht werden können.
Kaufinteressenten werden gebeten, das
Grundstück nicht eigenmächtig zu betreten.

Gebotsabgabe einschließlich Nutzungs-
konzept und Finanzierungsnachweis:

bis 19. August 2016
schriftlich im verschlossenen Umschlag
an Stadt Halle (Saale),
Fachbereich Immobilien,
Abteilung Liegenschaften
06100 Halle (Saale)

Der Umschlag ist deutlich sichtbar mit
dem Vermerk „Bieterverfahren Scho-
penhauerstr. 4 “ zu versehen.

Detaillierte Grundstücksexposés können
gegen Erstattung der Kosten in Höhe von
20 Euro im Fachbereich Immobilien der
Stadt Halle (Saale), Abteilung Liegen-
schaften, Bereich Grundstücksverkehr,
Am Stadion 5, 06122 Halle (Saale), Zim-
mer 921, abgeholt werden.
Für Inhalt und Richtigkeit der Verkaufs-
unterlagen und der obigen Angaben wird
jegliche Haftung ausgeschlossen. Die
Veröffentlichung von Grundstücksange-
boten der Stadt Halle (Saale) durch Dritte
ist nicht erlaubt.

Bei dieser Anzeige handelt es sich um
eine Aufforderung zur Abgabe von Kauf-
preisgeboten. Die Stadt ist nicht ver-
pflichtet, dem höchsten oder irgendeinem
Gebot den Zuschlag zu erteilen. Ein vor-
zeitiger Zwischenverkauf ist möglich.

Stadt Halle (Saale)
Fachbereich Immobilien

Das nächste

A M T S B L A T T
der Stadt Halle (Saale) erscheint am 8. Juni 2016.

www.halle.de

Anzeigen

www.klein-immo-halle.de Mühlweg 14

auch am
WochenendeRUFEN SIE UNS AN !

52509300( )0345

Wir finden den richtigen
Käufer für Ihr Haus !
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Richtlinie der Stadt Halle (Saale) über die Förderung der freien Jugendhilfe
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz und Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundla-
gen und Vorschriften
1.1 Zuwendungszweck
Die Zuwendungen dienen dazu Angebote
der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit,
des erzieherischen Kinder- und Jugend-
schutzes und der Allgemeinen Förde-
rung der Erziehung in der Familie nach
dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB
VIII) nachhaltig abzusichern.

1.2 Rechtsgrundlagen
1.2.1 Die Stadt Halle (Saale) gewährt Zu-
wendungen für Leistungen der Jugendhil-
fe auf der Grundlage des § 74 SGB VIII in
den Bereichen:
a) der Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII),
b) der Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII),
c) des erzieherischen Kinder- und Jugend-
schutzes (§ 14 SGB VIII),

d)der allgemeinen Förderung der Erzie-
hung in der Familie (außerhalb von Be-
ratungsstellen gemäß FamBeFöG LSA
nach § 16 SGB VIII).

1.2.2 Nach § 29 Kommunalhaushaltsver-
ordnung (KomHVO), sind bei der Verga-
be von Zuwendungen die §§ 23 und 44
der Landeshaushaltsordnung des Landes
Sachsen-Anhalt (LHO) und die dazu er-
gänzenden Verwaltungsvorschriften ent-
sprechend anzuwenden.
1.2.3 Für das Verwaltungsverfahren ist
das Zehnte Buch Sozialgesetzbuch (SGB
X) zu verwenden.

1.3 Vorschriften
Die Verwaltungsvorschriften zur Landes-
haushaltsordnung des Landes Sachsen-
Anhalt (VV-LHO) zu §§ 23 und 44 LHO
sowie die Allgemeinen Nebenbestimmun-
gen für Zuwendungen zur Projektförde-
rung (ANBest-P) werden entsprechend
angewandt, soweit nicht nach dieser Richt-
linie Abweichungen zugelassen sind.

2. Gegenstand der Förderung
2.1 Maßnahmen im Sozialraum/sozial-
raumübergreifende Maßnahmen auf der
Grundlage der Leistungsbeschreibungen
Maßgeblich für die Leistungserbringung
durch die Träger der freien Jugendhilfe
sind die Leistungsbeschreibungen (LB)
entsprechend der vom Stadtrat der Stadt
Halle (Saale) beschlossenen Jugendhilfe-
planung, Teilplan: Jugendarbeit, Jugend-
sozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und
Jugendschutz und Allgemeine Förderung
der Erziehung in der Familie.
2.2 Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
2.2.1 Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit
in der Jugendhilfe
Ehrenamtliche Arbeit ist eine freiwilli-
ge und außerberufliche, nicht auf Ent-
gelt ausgerichtete Tätigkeit. Sie setzt ein
Minimum an Organisation und damit an
Verbindlichkeit und Regelmäßigkeit voraus.
Durch die Veranstaltungen können in der Ju-
gendhilfe ehrenamtlich tätige Personen an-
geleitet, beraten und unterstützt werden.
2.2.2 Innovative Maßnahmen
Mit der Förderung sollen Maßnahmen ge-
fördert werden, welche neue Ansätze ver-
folgen und sich an den beschlossenen Pri-
oritäten der Jugendhilfeplanung orientieren.
2.2.3 Maßnahmen im besonderen Interes-
se der Stadt Halle (Saale)
Gefördert werden Veranstaltungen, die
eine große Öffentlichkeit erreichen und
dabei die Belange der Jugendhilfe wirk-
sam nach außen tragen. Den Veranstal-
tungen muss der Vernetzungsgedanke zu-
grunde liegen. An der Vorbereitung und
Durchführung der Veranstaltung sollten
in der Regel mindestens drei Träger der
freien Jugendhilfe beteiligt sein. Die Ver-
anstaltung muss vorrangig für Zielgrup-
pen des SGB VIII vorgesehen sein.
2.2.4 Internationale Jugendbegegnung
Die Internationale Jugendbegegnung soll
die persönliche Begegnung junger Men-
schen aus verschiedenen Ländern, ihr ge-
meinsames Lernen und Arbeiten sowie
das Kennenlernen und Verstehen anderer
Kulturen und Gesellschaftsformen för-
dern und internationale Zusammenhänge
veranschaulichen.
2.2.5 Ausbildung zum Jugendleiter (Ju-
gendleitercard)
Jugendleiter üben ihre Aufgabe ehrenamt-
lich aus. Um ihre Stellung zu stärken und
für ihre vielfältigen Aufgaben eine amt-
liche Legitimation zu geben, wird die
praktische und theoretische Aus- und
Weiterbildung durch besondere Schu-
lungsmaßnahmen zu Jugendleitern ge-
fördert. Für den Auszubildenden soll die
Ausbildung gebührenfrei sein.
2.2.6 Freizeiten für junge Menschen (Kin-
der- und Jugendfreizeiten)
Durch spielerische, sportliche und kultu-
relle Betätigung sowie das Mitgestalten
des Gruppenlebens soll jungen Menschen
ein Ausgleich zu den täglichen Anforde-

rungen geboten werden. Freizeiten für
junge Menschen finden in der Regel in
den Ferien oder an den Wochenenden un-
ter fachlicher Betreuung statt, dabei hat
die Integration sozial benachteiligter und
individuell beeinträchtigter junger Men-
schen besondere Priorität.
2.2.7 Außerschulische Bildung von jun-
gen Menschen (Veranstaltungen)
Die Außerschulische Bildung von jungen
Menschen umfasst die allgemeine, politi-
sche, soziale, gesundheitliche, kulturelle,
naturkundliche und technische Bildung.
Diese trägt zur Sozialisation von jungen
Menschen bei. Gefördert werden solche
Maßnahmen, die durch andere Einrich-
tungen nicht angeboten werden und für
die ein entsprechender Bedarf gegeben
ist. Vorrangig werden Veranstaltungen in-
nerhalb der Stadt Halle (Saale) gefördert.
Für die Veranstaltungen sind möglichst
eigene Räumlichkeiten zu nutzen.
2.2.8 Maßnahmen zur Familienbildung
(Veranstaltungen)
Leistungen der Familienbildung sollen
Handlungskompetenzen zur Gestaltung
des familiären Zusammenlebens erwei-
tern, um die eigenständige Problemlö-
sungsfähigkeit von Familien zu unter-
stützen. Die Maßnahmen richten sich auf
die rechtlichen, wirtschaftlichen, sozia-
len und alltagsbezogenen Bedingungen
des Zusammenlebens in der Familie und
sollten im direkten Umfeld von Famili-
en vorgehalten werden. Diese Maßnah-
men schließen die Vorbereitung junger
Menschen auf Ehe, Partnerschaft und das
Zusammenleben mit Kindern sowie bei
Bedarf die erzieherische Betreuung der
Kinder ein.

3. Zuwendungsgeber, Zuwendungsemp-
fänger
3.1 Zuwendungsgeber
Zuwendungsgeber ist die Stadt Halle
(Saale), Fachbereich Bildung.

3.2 Zuwendungsempfänger
3.2.1 Zuwendungsempfänger für Maß-
nahmen im Sozialraum/sozialraumüber-
greifende Maßnahmen auf Grundlage der
Leistungsbeschreibungen (nach Nr. 2.1)
sowie für sonstige Maßnahmen der Ju-
gendhilfe nach Nr. 2.2.2, 2.2.5 und 2.2.8
sind anerkannte Träger der freien Jugend-
hilfe gemäß § 75 SGB VIII, welche die Vo-
raussetzungen des § 74 SGB VIII erfüllen.
3.2.2 Zuwendungsempfänger für sonsti-
ge Maßnahmen der Jugendhilfe nach Nr.
2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.6 und 2.2.7 sind
Träger der freien Jugendhilfe, Vereine, Ver-
bände, Gruppen und Initiativen der Jugend,
welche im Sinne des SGB VIII tätig sind.

4. Zuwendungsvoraussetzungen
4.1 Allgemeine Zuwendungsvorausset-
zungen
Voraussetzungen für den Erhalt der Zu-
wendung sind, dass die Zuwendungsemp-
fänger im Bereich der Jugendhilfe in der
Stadt Halle (Saale) tätig werden und dass
die Maßnahme überwiegend den Einwoh-
nerinnen und Einwohnern der Stadt Halle
(Saale) zugutekommt.

4.2 Wirtschaftliche Zuwendungsvoraus-
setzungen
Der Zuwendungsempfänger muss die Ge-
währ für eine ordnungsgemäße und wirt-
schaftliche Durchführung des Vorhabens
bieten und über die erforderliche Leis-
tungsfähigkeit und Zuverlässigkeit verfügen.

4.3 Kooperationsvereinbarung
Eine Kooperationsvereinbarung gemäß
§§ 8a und 72a SGB VIII ist mit der Stadt
Halle (Saale), Fachbereich Bildung, als öffent-
licher Träger der Jugendhilfe abzuschließen.

5. Art und Umfang der Zuwendung
5.1 Zuwendungsart: Projektförderung

5.2 Form der Zuwendung: nicht rückzahl-
barer Zuschuss

5.3 Finanzierungsart:
5.3.1 Finanzierungsart für Maßnahmen in
einzelnen Sozialräumen und sozialraum-
übergreifenden Maßnahmen auf Grundla-
ge der Leistungsbeschreibungen (nach Nr.
2.1), Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit
in der Jugendhilfe (nach Nr. 2.2.1) und in-
novative Maßnahmen (nach Nr. 2.2.2) ist
die Anteilfinanzierung auf der Grundlage
der zuwendungsfähigen Ausgaben.
5.3.2 Finanzierungsart für sonstige Maß-
nahmen der Jugendhilfe nach Nr. 2.2.3,
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 und 2.2.8 ist die
Festbetragsfinanzierung.

5.4 Umfang der Förderung
5.4.1 Zuwendungsfähig sind Einrichtun-
gen, Dienste und Veranstaltungen der Ju-

gendhilfe.
5.4.2 Nicht zuwendungsfähig sind:
a) Veranstaltungen mit sportfachlichem
(bspw. Training, Wettkämpfe, Übungs-
lager), berufs- oder vereinsbezogenem,
gewerkschaftlichem oder parteipoliti-
schem Charakter,

b) Projekte, die überwiegend der Ein-
übung in Glauben, Lehre oder Lebens-
haltung einer Religions- oder Welt-
anschauungsgemeinschaft oder deren
Verbreitung dienen,

c) Vorhaben, die bei kostensatzfinanzier-
ten Einrichtungen über die Kostensätze
abgedeckt werden.

5.4.3 Zuwendungsfähige Ausgaben müs-
sen mit der Durchführung der Maßnah-
me unmittelbar im Zusammenhang ste-
hen. Zuwendungsfähige Ausgaben für
Maßnahmen im Sozialraum/sozialraum-
übergreifende Maßnahmen auf Grundla-
ge der Leistungsbeschreibungen (nach Nr.
2.1) sind:
a) Personalausgaben für Fachkräfte im
Sinne des SGB VIII, als Obergrenze
wird der Tarifvertrag des öffentlichen
Dienstes für die Kommunen (TVöD
VKA) zugrunde gelegt, es gilt das Bes-
serstellungsverbot gemäß der ANBest-
P, Nr. 1.3. Den einzelnen Leistungs-
beschreibungen und den einzelnen zu
fördernden Projekten ist eine Eingrup-
pierung der benötigten und der bean-
tragten Personalkosten der Fachkräfte
auszuweisen.

b)Miet- und Betriebsausgaben
c) Gefördert werden Sachausgaben für
Projektarbeit. Sachausgaben werden
entsprechend des gültigen Sachaus-
gabenkatalogs (Anhang 1) gefördert.
Wirtschaftsgüter (bspw. Erstausstat-
tungen, Geräte/Ausrüstungen, Einrich-
tungsgegenstände und Wirtschaftsaus-
stattungen) deren Anschaffungs- oder
Herstellungskosten im Einzelnen bis
zu 410,00 Euro netto betragen, sind als
laufender Aufwand zuwendungsfähig.

d)Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-
stände, Geräte (bspw. Ausstattung für
Räume, Informationstechnik, Büro-
maschinen, Arbeitsgeräte und Maschi-
nen) deren Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten im Einzelnen mehr als
410,00 Euro netto bis zu 1.000,00 Euro
netto betragen, sind als Investitionsgü-
ter im Einzelfall zuwendungsfähig.

5.4.4 Der Umfang der Förderung für sons-
tige Maßnahmen der Jugendhilfe (nach Nr.
2.2) ist im Katalog für sonstige Maßnah-
men der Jugendhilfe (Anhang 2) geregelt.

5.5 Einsatz von Drittmitteln
Fördermittel Dritter (u. a. Europäische
Union, Bund, Land) sind vorrangig in An-
spruch zu nehmen.

6. Verfahren
6.1 Antragstellung
6.1.1 Der Antrag auf Zuwendung ist auf
vorgegebenen Formularen, schriftlich
und in elektronischer Form, beim Zuwen-
dungsgeber bis zu den in Nr. 6.1.2 und
Nr. 6.1.3 festgesetzten behördlichen Aus-
schlussfristen einzureichen. Die Antrags-
formulare sind im Internet unter www.
halle.de abrufbar.
6.1.2 Antragsteller auf Zuwendungen für
Maßnahmen im Sozialraum/sozialraum-
übergreifende Maßnahmen auf Grundla-
ge der Leistungsbeschreibungen (nach Nr.
2.1) reichen den Antrag auf Zuwendungen
bis zum 30. Juni des laufenden Jahres, für
bis zu drei Folgejahre ein.
6.1.3 Antragsteller auf Zuwendungen für
sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
(nach Nr. 2.2) reichen den Antrag auf Zu-
wendungen
a) bis zum 31. Oktober des laufenden Jah-
res ein, wenn der geplante Beginn der
Maßnahme im 1. Halbjahr des folgen-
den Jahres liegt.

b) bis zum 30. April des laufenden Jah-
res ein, wenn der geplante Beginn der
Maßnahme im 2. Halbjahr des laufen-
den Jahres liegt.

6.1.4 Rechtsfolge: Verspätet eingereich-
te Anträge können erst Berücksichtigung
finden, wenn über die fristgerecht einge-
reichten Anträge auf Zuwendungen ent-
schieden wurde und danach noch Haus-
haltsmittel zur Verfügung stehen.

6.2 Antrag
6.2.1 Der Antrag muss die zur Beurtei-
lung der Notwendigkeit und Angemessen-
heit der Zuwendung erforderlichen Anga-
ben enthalten. Diese Angaben sind durch
geeignete Unterlagen zu belegen.

6.2.2 Der Antrag auf Zuwendungen für
Maßnahmen im Sozialraum/sozialraum-
übergreifende Maßnahmen auf Grundla-
ge der Leistungsbeschreibungen (nach Nr.

2.1) besteht aus:
a) ausführliche inhaltliche Beschreibung
des Vorhabens, Angabe des Durchfüh-
rungszeitraumes, unterteilt nach dem
Raster der Leistungsbeschreibungen,
entsprechend der für den Förderzeit-
raum gültigen Antragsformulare, die
Nennung des Umsetzungsortes bzw.
der Umsetzungsorte (genaue Adresse
der Maßnahme),

b) Ausgaben- und Finanzierungsplan mit
detaillierten Angaben über angemes-
sene Eigenanteil/Eigenarbeitsleistung,
Einnahmen sowie Zuschüssen Dritter
(bei mehrjährigen Maßnahmen - Fol-
geausgaben und voraussichtliche Fi-
nanzierung),

c) Untersetzung des Eigenanteils/der Ei-
genarbeitsleistung,

d)Stellenbeschreibung, Formblatt Perso-
nalausgabenübersicht, Qualifikations-
nachweise (in Kopie), die Aufzählung
wird ergänzt um die Beschreibung der
Stellenstruktur bzw. Stellenverteilung
innerhalb einer Maßnahme,

e) Mietvertrag, Erbbaurechtsvertrag (in Kopie),
f) Nachweis der Gemeinnützigkeit (in Kopie),
g)Erklärung, dass mit dem Vorhaben
noch nicht begonnen wurde,

h)Kooperationsvereinbarungen gemäß §§
8a und 72a SGB VIII (in Kopie).

6.2.3 Der Antrag auf Zuwendungen für
sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
(nach Nr. 2.2) besteht aus:
a) Antragsformular zum Fördermittelantrag,
b) Ausgaben- und Finanzierungsplan,
c) Untersetzung des Eigenanteils/der
Eigenarbeitsleistung,

d) Inhaltliche Beschreibung des Vorhabens,
e) Nachweis der Jugendleitercard (JuLei-
Ca) für Betreuer, Honorar- bzw. Dozen-
tennachweis, einschließlich der Befähi-
gung (in Kopie),

f) Kooperationsvereinbarungen gemäß §§
8a und 72a SGB VIII (in Kopie).

6.3 Eigenanteil/Eigenarbeitsleistung
6.3.1 Die Zuwendungsempfänger haben
einen angemessenen Eigenanteil gemäß §
74 Abs. 3 SGB VIII zu erbringen, der in
der Regel bei 10 Prozent der zuwendungs-
fähigen Ausgaben liegt. Von dieser Rege-
lung kann im begründeten Einzelfall ab-
gewichen werden, wenn die Maßnahme
im besonderen Interesse der Stadt Halle
(Saale) ist.
6.3.2 Als Eigenanteil an den zuwen-
dungsfähigen Ausgaben kommen Geld-
leistungen sowie Eigenarbeitsleistungen
in Betracht. Geldleistungen der Zuwen-
dungsempfänger sind aus eigenen Mitteln
(z. B. Mitgliedsbeiträge, Erträge) bzw. Ei-
genersatzmitteln (Drittmittel z.B. Spen-
den, Stiftungsmittel usw.) bereitzustellen.
6.3.3 Es können nur Arbeitsleistungen
von ehrenamtlich Tätigen berücksichtigt
werden, die unentgeltlich erfolgen. Für
eine Eigenleistungsstunde werden höchs-
tens 7,50 Euro anerkannt.

6.4 Antragsprüfung
6.4.1 Die Antragsprüfung erfolgt nach
folgenden Gesichtspunkten:
a) ist die beantragte Förderung im Bereich
der Jugendhilfe zuzuordnen,

b) besteht ein Bedarf (Prioritäten, Ziele
und Handlungsfelder; Indikatoren) an
dieser Jugendhilfeleistung (nur für An-
träge nach Nr. 2.1),

c) lässt sich die beantragte Leistung ent-
sprechend der Indikatoren und Erfolgs-
kriterien bewerten (nur für Anträge
nach Nr. 2.1 und 2.2.2),

d) richtet sich die Maßnahme nach den
Maßgaben des Jugendhilfeteilplans
bzw. der kommunalen Jugendhilfeplanung,

e) ist die Gesamtfinanzierung des Vorha-
bens gesichert,

f) wird der Grundsatz der Sparsamkeit
und Wirtschaftlichkeit gewahrt,

g)werden Eigenanteil/Eigenarbeitsleis-
tung und Einnahmen in angemessener
Höhe nachgewiesen,

h)werden mögliche Fördermittel Dritter
in Anspruch genommen.

6.4.2 Sind für dieselben Maßnahmen auch
Anträge bei anderen öffentlichen Stellen
eingereicht worden, behält sich der Zu-
wendungsgeber eine Kontaktaufnahme
mit diesen vor. Der Zuwendungsgeber ist
berechtigt, die vom Antragsteller überlas-
senen Anträge, Kalkulationen bzw. Vor-
anschläge, Berichte und Verwendungs-
nachweise an die anderen beteiligten
Zuwendungsgeber zu übermitteln.

6.5 Förderzeitraum
6.5.1 Mehrjährige Förderungen für Maß-
nahmen im Sozialraum/sozialraumüber-
greifende Maßnahmen auf Grundlage der
Leistungsbeschreibungen (nach Nr. 2.1)
von bis zu drei Jahren sollen Maßnahmen

gemäß den beschlossenen Fachstandards
für die Leistungen nach §§ 11, 13, 14 und 16
SGB VIII in der Stadt Halle (Saale) erhalten.
6.5.2 Bei Maßnahmen, die vorrangig über
nichtkommunale Mittel (Land, Bund,
ESF) finanziert werden, soll eine Anpas-
sung an deren Förderzeitraum erfolgen.
6.5.3 Erstmalige Maßnahmen im Sozi-
alraum/sozialraumübergreifende Maß-
nahmen auf Grundlage der Leistungsbe-
schreibungen (nach Nr. 2.1) sollen gemäß
den beschlossenen Fachstandards für
die Leistungen nach §§ 11, 13, 14 und 16
SGB VIII in der Stadt Halle (Saale) bis zu
einem Jahr gefördert werden. Nach einer
Evaluation durch den Zuwendungsemp-
fänger gemeinsam mit dem Zuwendungs-
geber wird dann über die Angleichung an
bestehende Förderzeiträume (Nr. 6.5.1)
entschieden.
6.5.4 Regelungen zum Förderzeitraum
von sonstigen Maßnahmen der Jugendhilfe
werden im Katalog für sonstige Maßnah-
men der Jugendhilfe (Anhang 2) getroffen.
6.5.5 Der Zuwendungsgeber kann bei
mehrjährigen Maßnahmen der Übertrag-
barkeit von Zuwendungen über das jewei-
lige Jahr hinaus, im Rahmen des bewil-
ligten Förderzeitraumes zustimmen. Der
Zuwendungsempfänger muss die Not-
wendigkeit für diese Übertragung bis spä-
testens zum 30. November des laufenden
Jahres beim Zuwendungsgeber beantra-
gen und begründen.

6.6 Entscheidung
6.6.1 Den Jugendhilfeausschuss als be-
schließenden Ausschuss nach §§ 4 und 5
Kommunalverfassungsgesetz des Landes
Sachsen-Anhalt (KVG) in die Entschei-
dungsfindung einzubeziehen, ist gesetz-
lich vorgeschrieben. Der Jugendhilfeaus-
schuss hat nach § 71 Abs. 3 SGB VIII
Beschlussrecht in Angelegenheiten der
Jugendhilfe im Rahmen der von der Ver-
tretungskörperschaft bereitgestellten Haus-
haltsmittel, der von ihr erlassenen Satzun-
gen und der von ihr gefassten Beschlüsse.
6.6.2 Nach der Satzung des Fachberei-
ches Bildung der Stadt Halle (Saale)
vom 29.05.2013, veröffentlicht im Amts-
blatt der Stadt Halle (Saale) Nr. 19 vom
13.11.2013, entscheidet der Jugendhilfe-
ausschuss über die Förderung der frei-
en Träger der Jugendhilfe und wenn der
Einzelfall den Betrag von 5.000,00 Euro
übersteigt. Für diese Wertgrenze ist die
Antragssumme ausschlaggebend. Der Ju-
gendhilfeausschuss wird einmal jährlich
über alle Projekte unterhalb der Wert-
grenze informiert.
6.6.3 Bis zur Antragssumme von ein-
schließlich 5.000,00 Euro entscheidet in
der Regel die Verwaltung.
6.6.4 Die Verwaltung soll die Beschluss-
vorlage, zur Förderung der freien Jugend-
hilfe, Maßnahmen im Sozialraum/sozi-
alraumübergreifende Maßnahmen auf
Grundlage der Leistungsbeschreibun-
gen, dem Jugendhilfeausschuss spätes-
tens in der Dezembersitzung des laufen-
den Jahres für bis zu drei Folgejahre zur
Beschlussfassung vorlegen.

6.7. Auszahlung
6.7.1 Die Zuwendung darf erst dann ausge-
zahlt werden, wenn der Zuwendungsemp-
fänger den Empfang des Zuwendungsbe-
scheides bestätigt hat und der Bescheid
durch Ablauf der Rechtsbehelfsfrist be-
standskräftig geworden ist. Der Zuwen-
dungsempfänger kann die Bestandskraft
des Bescheides früher herbeiführen und
damit die Auszahlung beschleunigen,
wenn er auf den Rechtsbehelf schriftlich
und unwiderrufbar verzichtet.
6.7.2 Die Auszahlung durch den Zuwen-
dungsgeber erfolgt erst dann, wenn der
Zuwendungsempfänger die Zuwendung
tatsächlich benötigt (Mittelabruf).
6.7.3 Die Auszahlung der Zuwendung
wird im Zuwendungsbescheid bzw. Zu-
wendungsvertrag geregelt.

6.8. Nachweis der Verwendung
6.8.1 Die Verwendung der Zuwendung ist,
abweichend von Nr. 6.1 ANBest-P, spä-
testens mit Ablauf des dritten auf dem
Förderzeitraum folgenden Monats dem
Zuwendungsgeber nachzuweisen (Ver-
wendungsnachweis).
6.8.2 Für mehrjährige Förderungen sind
Zwischennachweise zur führen. Wird der
Zuwendungszweck nicht bis zum Ablauf
eines Jahres erfüllt, ist der Zwischennach-
weis, abweichend von Nr. 6.1 ANBest-P,
spätestens mit Ablauf des dritten auf dem
Förderjahr folgenden Monats dem Zu-
wendungsgeber nachzuweisen. Der Zwi-
schennachweis ist über die im Förderjahr
erhaltenen Beträge zu führen.

F o r t s e t z u n g a u f S e i t e 9



25. Mai 2016 · A M T S B L A T T der Stadt Halle (Saale) Seite 9Öffentliche Bekanntmachungen

6.8.3 Der Nachweis der Verwendung so-
wie der Zwischennachweise sind in
schriftlicher und in elektronischer Form
beim Zuwendungsgeber einzureichen und
besteht aus:
a) Sachbericht
a. Im Sachbericht für Zuwendungen für
Maßnahmen im Sozialraum/sozial-
raumübergreifende Maßnahmen auf
Grundlage der Leistungsbeschreibun-
gen (nach Nr. 2.1) sowie für Innova-
tive Maßnahmen (nach 2.2.2) hat der
Zuwendungsempfänger im Einzelnen
darauf einzugehen, inwieweit er den
Zuwendungszweck (anhand der vorge-
gebenen Erfolgskriterien) erreicht hat
und welche Methoden/Verfahren ins-
besondere zielführend waren. Darüber
hinaus hat er eventuell aufgetretene Ab-
weichungen aufzuführen, welche Ursa-
chen diese haben und welche Schluss-
folgerungen daraus gezogen werden.
Der Sachbericht ist auf dem vorgegebe-
nen Formblatt zu erstellen.

b. Im Sachbericht für Zuwendungen für
sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
nach Nr. 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6,
2.2.7 und 2.2.8 hat der Zuwendungs-
empfänger im Einzelnen darauf einzu-
gehen, inwieweit er den Zuwendungs-
zweck erreicht hat. Der Sachbericht ist
formlos zu erstellen, soweit keine ande-
re Regelung getroffen wird.

b) zahlenmäßiger Nachweis
a. Im zahlenmäßigen Nachweis sind die
gesamten, tatsächlich erzielten Einnah-
men und Ausgaben darzustellen.

b. Bei Zuwendungen von bis zu 25.000,00
Euro, die ausschließlich durch die Stadt
Halle (Saale) gewährt werden, sowie
für Zwischennachweise, kann der ein-
fache Verwendungsnachweis zugelassen
werden.

6.9 Rückforderung
6.9.1 Nicht verbrauchte oder nicht mehr
benötigte Zuwendungen sind unverzüglich
an den Zuwendungsgeber zurückzuzahlen.
6.9.2. Wird der Verwendungszweck ohne
Zustimmung durch den Zuwendungsge-
ber geändert, der Verwendungsnachweis
nicht ordnungsgemäß geführt oder nicht
rechtzeitig vorgelegt, so kann der Zuwen-
dungsgeber die weitere Verwendung be-
reits ausgezahlter Geldleistungen unter-

sagen und keine weiteren Geldleistungen
auszahlen; dies gilt unbeschadet etwaiger
weiterer Ansprüche.
6.9.3 Unter den Voraussetzungen der §§
45 ff. SGB X kann der Zuwendungsbe-
scheid widerrufen oder zurückgenommen
werden. Soweit dies der Fall ist, sind be-
reits erbrachte Leistungen der Stadt Hal-
le (Saale) zu erstatten; die zu erstattende
Leistung wird durch einen schriftlichen
Bescheid festgesetzt.
6.9.4 Der Erstattungsbetrag ist nach Maß-
gabe des § 50 Abs. 2a SGB X zu verzin-
sen.

7. Schlussbestimmungen
7.1 Informations- und Publizitätsmaßnah-
men
Der Zuwendungsempfänger hat über die
Förderung der Stadt Halle (Saale) auf ge-
eignete Art und Weise öffentlich hinzu-
weisen. Bei Pressemitteilungen, Plakaten,
Broschüren etc. von Zuwendungsempfän-
gern ist in geeigneter Form auf die För-
derung der Stadt Halle (Saale) hinzuwei-
sen. Entsprechende Veröffentlichungen
sind dem Zuwendungsgeber in geeigneter
Form nachzuweisen.

7.2 Sprachliche Gleichstellung
Personen und Funktionsbezeichnungen in
dieser Richtlinie gelten jeweils in weibli-
cher und männlicher Form.

7.3 Ausnahmen/Übergangsregelung
Für das Förderjahr 2016 findet die Rege-
lung zur Antragstellung nach Nr. 6.1.3 b
keine Anwendung.

7.4 Inkrafttreten
Diese Richtlinie tritt am 13.05.2016 in
Kraft.
Gleichzeitig tritt die „Richtlinie der Stadt
Halle (Saale) zur Förderung von Angebo-
ten der Jugendhilfe“ in der Fassung vom
01.08.2011 außer Kraft.

Stadt Halle (Saale), 13. Mai 2016

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister
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Sachausgaben Förderung

Alarmanlage / Bewachung für nachgewiesenen notwendigen Bedarf

Außenanlage für nachgewiesenen notwendigen Bedarf

Ausstattungsgegenstände / Möbel
/ Wirtschafsbedarf / Arbeitsgeräte /
Werkzeuge / Arbeitsmateriale

max. 1.000,00 Euro

Aus- und Fortbildung max. 150,00 Euro pro Mitarbeiterin / Mitarbeiter

Betriebsausgaben inkl. Strom für nachgewiesenen notwendigen Bedarf

Entsorgung für nachgewiesenen notwendigen Bedarf

Fachliteratur / Fachzeitschriften,
Zeitungen max. 250,00 Euro

Fahrt- und Reisekosten das Bundesreisekostengesetz ist anzuwenden

Fremdreinigung für nachgewiesenen notwendigen Bedarf

GEMA-Gebühren für nachgewiesenen notwendigen Bedarf

Instandhaltung für nachgewiesenen notwendigen Bedarf

Kfz-Kosten/Instandhaltung / Steu-
ern / Versicherungen für nachgewiesenen notwendigen Bedarf

Miete / Pacht für nachgewiesenen notwendigen Bedarf
(ausschl. ortsübliche Höhe)

Öffentlichkeitsarbeit max. 1.200,00 Euro

Post- und Fernmeldegebühren max. 1.300,00 Euro

Reinigungsmittel / -geräte für nachgewiesenen notwendigen Bedarf

Rundfunkbeitrag max. 71,88 Euro

Sachausgaben eigene Veranstal-
tungen /
Honorare

max. 2.500,00 Euro /sonst über Projektanträge

Sonstiges, medizinischer Bedarf max. 50,00 Euro

Spiel- und Beschäftigung, projekt-
bezogene Materialen max. 750,00 Euro pro geförderter Vollzeitstelle (VZS)

Supervision max. 250,00 Euro pro Mitarbeiterin / Mitarbeiter

Versicherung (Gebäude, Inventar,
Haftpflicht) nur Pflichtversicherungen in nachweisbarer Höhe

Verwaltungskostenpauschale 5 % der Personalausgaben ohne Beiträge zur Berufs-
genossenschaft (BG)

Wartung technischer Geräte / Re-
paraturen / Technikpauschalen für nachgewiesenen notwendigen Bedarf

Anhang 1: Sachausgabenkatalog
gemäß Nr. 5.4.3 c) der Förderrichtlinie der Stadt Halle (Saale) über die Förderung der
freien Jugendhilfe

Die ausgewiesenen Maximalbeträge sind als Obergrenze der Förderung zu verste-
hen. Die Einschätzung des notwendigen Bedarfs erfolgt durch die Stadt Halle (Saale)
in pflichtgemäßer Ermessensausübung.

Anhang 2: Katalog für sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe (nach Nr. 2.2)
gemäß Nr. 5.4.4 der Förderrichtlinie der Stadt Halle (Saale) über die Förderung der
freien Jugendhilfe

Nr.
lt. RL

sonstige Maßnahmen der
Jugendhilfe

Förderung

2.2.1 Förderung ehrenamtlicher
Tätigkeit in der Jugendhilfe

Zuwendungsvoraussetzung:
Zuwendungsempfänger muss mindestens sechs Monate im Bereich der Jugendhilfe in der
Stadt Halle (Saale) tätig sein
Finanzierungsart: Anteilfinanzierung
Umfang der Förderung:
bis zu 1.000,00 Euro pro Jahr zu den zuwendungsfähigen Ausgaben
Eigenanteil/Eigenarbeitsleistung:
gem. 6.3 der RL
Zuwendungsfähig:
Sachausgaben der ausschließlich ehrenamtlich tätigen Vereine, Verbände, Gruppen und Initiati-
ven der Jugend sowie Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Mitarbeiter
Nicht zuwendungsfähig:
Personalausgaben, Investitionen und Ausstattung
Förderzeitraum:
bis zu zwölf Monate

2.2.2 Innovative
Maßnahmen

Finanzierungsart: Anteilfinanzierung
Eigenanteil/Eigenarbeitsleistung:
gem. 6.3 der RL
Zuwendungsfähig:
Sachausgaben für die Projektarbeit
in begründeten Ausnahmefällen können Personalausgaben und Mietausgaben für zuwendungs-
fähig erklärt werden
Nicht zuwendungsfähig:
Investitionen und Ausstattung
Förderzeitraum:
drei bis zwölf Monate

2.2.3

Maßnahmen
im besonderen
Interesse
der Stadt
Halle (Saale)

Zuwendungsvoraussetzung:
in der Regel mindestens drei beteiligte Träger der freien Jugendhilfe
Finanzierungsart: Festbetragsfinanzierung
Eigenanteil/Eigenarbeitsleistung:
gem. 6.3 der RL
Umfang der Förderung:
bis zu 250,00 Euro pro antragstellenden Träger der freien Jugendhilfe, welche für die Planung
und Durchführung der Veranstaltung verantwortlich sind
bis zu 125,00 Euro für jeden weiteren an der Durchführung der Veranstaltungen beteiligten
Träger der freien Jugendhilfe
Förderzeitraum:
Dauer für die Durchführung der Veranstaltung

2.2.4 Internationale
Jugendbegegnung

Zuwendungsvoraussetzung:
gegenseitiger Austausch muss vereinbart sein
mindestens zehn Teilnehmer unter 27 Jahren
Finanzierungsart: Festbetragsfinanzierung
Eigenanteil/Eigenarbeitsleistung:
gem. 6.3 der RL
Umfang der Förderung:
bis zu 1.000,00 Euro pro Veranstaltung, wenn die Ausgaben für Unterkunft und Verpflegung vom
Austauschpartner übernommen werden
bis zu 2.000,00 Euro, wenn die Ausgaben für Unterkunft und Verpflegung vom Zuwendungs-
empfänger übernommen werden
Nicht zuwendungsfähig:
Maßnahmen im Ausland ohne Partnerorganisation
Maßnahmen mit vorwiegend fachspezifischem Charakter
(Wettkämpfe, Konzertreisen, Bildungsreisen etc.) oder touristischer Ausrichtung
Förderzeitraum:
Mindestdauer drei Tage (An- und Abreisetag gelten als ein Tag)

2.2.5
Ausbildung zum
Jugendleiter
(Jugendleitercard)

Finanzierungsart: Festbetragsfinanzierung
Eigenanteil/Eigenarbeitsleistung:
gem. 6.3 der RL
Umfang der Förderung:
bis zu 10,00 Euro pro Tag und Teilnehmer
Zuwendungsfähig:
Ausbildung der Jugendleiter
Grundkurs und ab dem Folgejahr (nach Erwerb der Jugendleitercard) ein jährlicher Aufbaukurs
Förderzeitraum:
Dauer des Grund- bzw. Aufbaukurses

2.2.6.

Freizeiten für junge
Menschen (Kinder- und
Jugend-
freizeiten)

Zuwendungsvoraussetzung:
Teilnehmer sind sozial benachteiligte junge Menschen (Empfänger von Leistungen nach SGB II,
AsylbLG, SGB XII Drittes und Viertes Kapitel,
§ 6b BKGG, WoGG, Halle-Pass-Inhaber)
Mindestteilnehmerzahl: acht Personen pro Maßnahme
(Betreuer sind gesondert auszuweisen)
Finanzierungsart: Festbetragsfinanzierung
Eigenanteil/Eigenarbeitsleistung:
gem. 6.3 der RL
Umfang der Förderung:
bis zu 8,00 Euro pro Tag und Teilnehmer
(sozial- und individuelle benachteiligte junge Menschen)
Förderzeitraum:
Mindestdauer: zwei Tage je Maßnahme
(An- und Abreisetag gelten als ein Tag
Höchstdauer: 21 Tage je Maßnahme
(An- und Abreisetag gelten als ein Tag)
sonstiges:
Betreuer: je acht Teilnehmer kann ein Betreuer gefördert werden
(Bsp.: 16 Teilnehmer = 2 Betreuer,

23 Teilnehmer = 2 Betreuer,
24 Teilnehmer = 3 Betreuer)

2.2.7 Außerschulische Bildung
von jungen Menschen

Zuwendungsvoraussetzung:
Teilnehmer sind sozial benachteiligte junge Menschen (Empfänger von Leistungen nach SGB II,
AsylbLG, SGB XII Drittes und Viertes Kapitel,
§ 6b BKGG, WoGG, Halle-Pass-Inhaber)
Finanzierungsart: Festbetragsfinanzierung
Eigenanteil/Eigenarbeitsleistung:
gem. 6.3 der RL
Umfang der Förderung:
bis zu 10,00 Euro pro Tag und Teilnehmer
(sozial- und individuelle benachteiligte junge Menschen)
Förderzeitraum:
Mindestdauer: Tagesveranstaltungen müssen mindestens
sechs Seminarstunden beinhalten
Höchstdauer: bis zu fünf aufeinanderfolgende Tage

2.2.8 Maßnahmen zur
Familienbildung

Zuwendungsvoraussetzung:
Teilnehmer sind sozial benachteiligte junge Menschen (Empfänger von Leistungen nach SGB II,
AsylbLG, SGB XII Drittes und Viertes Kapitel,
§ 6b BKGG, WoGG, Halle-Pass-Inhaber)
Finanzierungsart: Festbetragsfinanzierung
Eigenanteil/Eigenarbeitsleistung:
gem. 6.3 der RL
Umfang der Förderung:
bis zu 10,00 Euro pro Tag und Teilnehmer
(sozial- und individuelle benachteiligte junge Menschen)

Förderzeitraum:
Mindestdauer: Tagesveranstaltungen müssen mindestens
sechs Seminarstunden beinhalten
Höchstdauer: bis zu fünf aufeinanderfolgende Tage
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Ihre Aufgaben sind:

• Gestaltung des Amtsblattes der
Stadt Halle (Saale) mit amtlichen
Bekanntmachungen und Bürger-
informationen bis zur Druck-
grundlage;

• Redaktion von Texten, Audio-
und Video-Beiträgen für Online
und Print;

• Medienauswertung;
• Kontrolle und Pflege des

städtischen Corporate Designs;
• Übernahme von organisatorischen

Aufgaben der Pressestelle

Wir suchen eine Persönlichkeit mit:

• einem abgeschlossenen Hoch-
schulstudium der Fachrichtung
Journalistik oder Mediengestal-
tung oder einem vergleichbaren
Abschluss auf Bachelor-Niveau;

• mehrjähriger Berufserfahrung in
einer Redaktion;

• Erfahrungen mit multimedialen
Anwendungen;

• Kenntnissen der PC-Betriebssys-
teme Windows und Mac OS, digi-
taler Bildbearbeitungsprogramme
sowie des Softwareprogramms In-
Design;

• Kenntnissen einer öffentlichen
Verwaltung;

• sehr guten Sprachkenntnissen in
Deutsch und Englisch;

• strukturierter, sorgfältiger und zu-
verlässiger Arbeitsweise;

• Kreativität, Team- und Kommuni-
kationsfähigkeit, Flexibilität und
einer hohen Belastbarkeit sowie
Einsatzbereitschaft entsprechend
der tagesaktuellen Anforderungen
einer modernen, dienstleistungs-
orientierten Kommune.

Die Stadt Hal l e (Saa le ) sucht
zum 01 .08 .2016 im Büro des
Oberbürgermei s te r s , Presses te l l e , e ine /e inen

Stellenausschreibung

Die Händelstadt Halle (Saale) ist mit 238.000 Einwohnern die größte Kommu-
ne Sachsen-Anhalts. Sie verfügt über eine reiche Kulturgeschichte und eine
vielfältige Kulturlandschaft, eine interessante Mischung traditioneller und mo-
derner Wirtschaftsbereiche und ist die Heimat der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg sowie Sitz der Nationalen Akademie der Wissenschaften Le-
opoldina. Zahlreiche renommierte wissenschaftliche Institute stärken zudem
das Rückgrat der hervorragenden Wissenschafts- und Bildungslandschaft der
Stadt. Zur Medienlandschaft der Stadt gehören die Mitteldeutsche Zeitung und
die Hörfunkzentrale des Mitteldeutschen Rundfunks. Ergänzt wird das media-
le Angebot von lokalen und regionalen Titeln, Sendern und Internetanbietern.

Wie bieten Ihnen:

ein befristetes Beschäftigungsver-
hältnis (Elternzeitvertretung) bis ein-
schließlich August 2017 mit einer wö-
chentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden
(flexibel) in der Entgeltgruppe 9 TVöD.

Für fachspezifische Fragen steht Ihnen
Sabine Ernst, Leiterin des Büros des
Oberbürgermeisters, Tel.: 0345 221-
4001, zur Verfügung. Organisatorische
Fragen beantwortet Ihnen Andreas
Drosihn, Tel.: 0345 221-6154.

Senden Sie bitte Ihre vollständigen Be-
werbungsunterlagen bis zum 1. Juni
2016 an personalauswahl@halle.de
oder Stadt Halle (Saale), Fachbereich
Personal, 06100 Halle (Saale).
Vorstellungskosten können von der
Stadt Halle (Saale) nicht erstattet wer-
den. Ihre Bewerbungsunterlagen sen-
den wir Ihnen bei Vorlage eines fran-
kierten Umschlages zurück

Dr. Bernd Wiegand
Der Oberbürgermeister

Re d a k t e u r i n / Re d a k t e u r.

Zum diesjährigen Laternenfest vom
26. bis 28. August 2016 veranstaltet
die Stadt Halle (Saale) wieder das Saa-
leschwimmen sowie zwei Bootskorsos
auf der Saale.

Zugelassen sind neben Booten auch an-
dere steuerbare Schwimmkörper wie
beispielsweise Flöße oder Schlauch-
boote. Der Bootskorso „Kunterbunt“,
der am Samstag, dem 27. August
2016, um 15 Uhr stattfindet, richtet
sich vor allem an Kinder, die ihre Boo-
te zu den Themen „Stadt Halle“ und
„Laternenfest“ gestalten wollen.
Für den Bootskorso „Leuchtende Boo-
te“, der am Samstag, dem 27. August
2016, um 20.15 Uhr startet, sind min-
destens drei Beleuchtungen und ent-
sprechender Schmuck am Boot not-
wendig. Die drei schönsten Boote jeder
Veranstaltung werden prämiert.

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Ge-
fahr. Minderjährige im Alter von 14
bis 18 Jahren ohne Begleitung benö-
tigen eine schriftliche Erlaubnis der
Erziehungsberechtigten. Schriftliche
Anmeldungen mit Angaben zur Per-
son und zu welchem Bootskorso ge-
startet wird, können bis Montag, dem
22. August 2016, an die Stadt Halle
(Saale), Fachbereich Sport, 06100 Hal-
le (Saale) oder per E-Mail an gunther.
hoffmann@halle.de gerichtet werden.

Jetzt für Bootskorso und Saaleschwim-
men beim Laternenfest anmelden

Beim Saaleschwimmen am Sonntag,
dem 28. August 2016, 14 Uhr, kann
der Saaleschwimmschein 2016 erwor-
ben werden. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer müssen vom Amselgrund
zum Riveufer und zurück schwimmen.

Die Schwimmscheine werden ge-
gen 14.30 Uhr auf dem Wasserponton
am Amselgrund durch die Stadt Hal-
le (Saale) und Vertreter der Salzwir-
ker Brüderschaft im Thale zu Halle
feierlich an die Schwimmerinnen und
Schwimmer überreicht. Die Teilnahme
erfolgt auf eigene Gefahr. Jugendliche
bis zum vollendeten 18. Lebensjahr be-
nötigen eine schriftliche Erlaubnis ei-
nes Erziehungsberechtigten.
Die Veranstaltung wird durch Ret-
tungskräfte der Deutschen Lebens-
Rettungsgesellschaft und der Rot-
kreuz-Wasserwacht abgesichert.

Schriftliche Anmeldungen mit An-
gaben zur Person können ebenfalls
bis Montag, dem 22. August 2016,
an die Stadt Halle (Saale), Fachbe-
reich Sport, Kennwort Saaleschwim-
men, Marktplatz 1, 06100 Halle
(Saale) oder per E-Mail an gunther.
hoffmann@halle.de gerichtet wer-
den. Eine Anmeldung ist auch noch
am Sonntag, dem 28. August 2016,
12 Uhr, im Zelt der DRK-Wasser-
wacht am Amselgrund möglich.

Ihre Abfallberater
0345 221-4655 / 4685 / 4695

Altkleidersammlung in Containern

Jedes Jahr fallen in Deutschland 750.000 Tonnen gebrauchter
Kleidung an. Vieles ist zu schade für die Abfalltonne.

In Halle (Saale) werden seit vielen Jahren gebrauchsfähige
Kleider und Schuhe flächendeckend in ausgewiesenen
Altkleidercontainern gesammelt.
Auch an den Wertstoffmärkten der Stadt Halle (Saale) ist die
Abgabe von gebrauchsfähiger Kleidung möglich.

Es gibt bedauerlicherweise viele gewerbliche Kleidersammler,
die einen karitativen Zweck nur vortäuschen.
Hinter wohlklingenden Namen verbergen sich gewerbliche
Firmen, die dubiose Geschäfte mit den Alttextilien machen
wollen.

Deshalb rät der Fachbereich Umwelt allen Hallensern:
Informieren Sie sich,wer sich hinter Sammlungen verbirgt
und was anschließend mit der Kleidung geschieht.
Auf dieseWeise tragen Sie zu mehr Transparenz und Fairness
im Umgang mit gebrauchter Kleidung bei.

Seriöse Textilsammler finden Sie unter
www.qs-textilsammlung.de.

sammmmmmmmmlung in C

ll i D t hl

Die Malerei- und Textilkunstausstel-
lung „<>codes<>“ der Kunstplattform
für junge Kunst aus Halle „Rauschi-
ckermann“ ist seit Montag, dem 23.
Mai 2016, in der zweiten Etage des
Ratshofes Halle, Marktplatz 1, zu se-
hen.

Ob SOS, Sudoku oder ganz simple
Kommunikation – alles ist Information,
die in gewissen Schwierigkeitsgraden
gestaltet und exakt formuliert ist. Seit
Anbeginn der Menschheit gilt es, diese
Codierungen zu übersetzen, zu trans-
portieren sowie auszutauschen.

Sechs Künstlerinnen und Künstler ha-
ben sich mit der Kodierung der Sprache
beschäftigt. Die Werke von Franziska
Friese, Hanna Müller-Kaempffer, Juli-

ane Sieber, Duygu Boulouednine, Mar-
tin Bozenhard und Robert Filipski zei-
gen Verbildlichungen von Sprach- und
Informations-Kodierungen in überwie-
gend großformatigen, abstrakten Ge-
mälden oder Textilkunstwerken mit
Überlagerungen von Mustern, Struktu-
ren und Ornamenten.

Ein Gewebe aus nicht zu unterschätzen-
den Informationen aus dem Universum
der Nullen und Einsen ist entstanden –
eine Ausstellung mit farbenprächtigen
Dokumenten.

Die Werke können noch bis Freitag,
dem 24. Juni 2016, jeweils zu den Öff-
nungszeiten des Ratshofes montags bis
freitags von 8 bis 18 Uhr besichtigt
werden. Der Eintritt ist frei.

Malerei- und Textilkunstausstellung
„<>codes<>“ im Ratshof

Die Ausstellung „Die tzehen gebot, die
hochste leer – Quellen zur Reformati-
on aus dem Stadtarchiv Halle (Saale)“
ist seit Montag, dem 23. Mai 2016, im
Stadtarchiv Halle, Rathausstraße 1, zu
sehen. Die Beigeordnete für Kultur und
Sport, Dr. Judith Marquardt, richtete zur
Ausstellungseröffnung ein Grußwort an
die Anwesenden.
Die Ausstellung ist ein Bestandteil der
Lutherwoche und zeigt Dokumente zur
Reformation, darunter Originale aus den
Akten- und Sammlungsbeständen zur lo-
kalen Reformationsgeschichte wie die lu-
therische Ratsbibel und vieles mehr. Die
Schau ist noch bis zum Donnerstag, dem
30. Juni 2016, montags von 10 bis 15 Uhr
sowie dienstags, mittwochs und donners-
tags 10 bis 18 Uhr zu sehen. Der Eintritt
ist frei.

Stadtarchiv zeigt
Dokumente zur
Reformation

Anzeigen

Höchst erfolgreich sind die Schüler und
Schülerinnen des städtischen Konser-
vatoriums „Georg Friedrich Händel“ in
dieser Woche vom Bundeswettbewerb
„Jugend musiziert“ 2016 aus Kassel zu-
rückgekehrt.

In verschiedenen Wettbewerbskategori-
en und Altersgruppen konnten sie sich
mit rund 2.400 anderen Jugendlichen
aus der ganzen Bundesrepublik und den
deutschen Schulen im Ausland verglei-
chen. Dabei erreichten Camillo Dob-
rovsky in der Kategorie Akkordeon
solo und Sophia Hartmann in der Kate-
gorie Violoncello solo jeweils einen ers-
ten Preis.

In der Kategorie Violoncello solo spiel-
te ebenfalls Leo Rosenhauer und er-
reichte einen dritten Preis, genau wie

Marvin Stark, der in der Kategorie Vio-
la solo antrat.

In der Wertung Klavier mit einem
Holzblasinstrument erreichten Gregor
Clausing (Klavier) mit seinem Fagott-
Partner Max Guhlmann (Latina) und
Carolina Cao (Klavier) mit ihrer Quer-
flötenpartnerin Johanna Maennicke
(Latina) jeweils das Prädikat „mit sehr
gutem Erfolg teilgenommen“.

In der Kategorie Klavier mit einem
Blechblasinstrument konnten Harald
Clausing (Klavier) mit Anton Guhl-
mann (Horn) und Gustav Borggrefe
(Horn) mit Clara Breuer (Klavier, Lati-
na) sich jeweils über einen dritten Preis
freuen.
In der Kategorie Alte-Musik-Ensemb-
le waren drei Ensembles vom Konser-

vatorium dabei. Max und Anton Guhl-
mann mit Max-Ferdinand Zeh und
Leopold Brunner (Latina) spielten in
der Besetzung Blockflöte, Horn, Fagott
und Cembalo (Altersgruppe III) und er-
reichten einen dritten Preis.
Ebenfalls einen dritten Preis erspiel-
ten sich in der Altersgruppe IV Harald
Clausing und Friedrich Günther, Block-
flöten, mit Dorothea Weidner (Cello)
und Leopold Brunner (Cembalo, Lati-
na).

In großer Besetzung mit zwei Violinen,
zwei Blockflöten/Oboe, Violoncello
und Cembalo traten in der Altersgrup-
pe V Emilia Durka, Friedrich Günther,
Ada-Filine Zeh, Alexandra Grohmann,
Johanna Charné und Roland Clausing
an und freuen sich über einen zweiten
Preis.

Konservatoriumsschüler absolvierten Bundeswettbewerb
„Jugend musiziert“ erfolgreich
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Alles rund um dasAuto

Bewahren Sie die schönen
Momente vor dem Vergessen

Unser Trauerportal bietet Ihnen
einen gemeinsamen Ort des Erinnerns.

www.Abschied-nehmen.de
Ein Service von Mitteldeutscher Zeitung, Naumburger Tageblatt, Super Sonntag und Wochenspiegel

BESTATTUNGEN
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ALLES RUND UM DAS HAUS

Bau- und Containerdienst Brachstedt
Telefon

03 46 04/2 01 40
Funk 01 77/2 27 38 32

www.thb-container.de • E-Mail: thb-container@t-online.de
Wurper Straße 10 • 06193 Petersberg/OT Brachstedt

THB
Container

1,5 – 4 m³
Container5 – 10 m³

... auch Anlieferung von Sand, Erde, Kies usw.

BEKANNTMACHUNGEN

Spende gut,
alles gut.

Spendenkonto: 41 41 41
BLZ: 370 205 00

DRK.de

M

ac
h-mit-DRK.de

Eines für alle
...
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